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Kurzfassung 

Auswahl einer optimalen Förderanlage zur Streufahrzeugbefüllung 

Im Auftrag vom Land Niederösterreich, sollen vorhandene und neue  

Anlagenkonzepte mittels Nutzwertanalyse und Kostenrechnung verglichen werden. 

Grund dafür sind die derzeitig hohen Befüllungskosten der Streusalzsilos durch 

externe Lieferanten. Alternative Förderanlagen, welche im Stande sind, 

Streufahrzeuge auch aus einer Streusalzlagerhalle zu befüllen, werden deshalb auf 

ihre wirtschaftliche und technische Wertigkeit untersucht. Eine Berechnung der 

Lebenszykluskosten dient hierbei zur Bestimmung der wirtschaftlichen Wertigkeit und 

die Nutzwertanalyse, der der technischen. Eine daraus resultierende 

Gesamtwertigkeit ermöglicht eine Rangordnung der zu vergleichenden 

Anlagekonzepte. Für den Neubau einer Salzlagerhalle in Josefsberg soll aufgrund 

dieser Arbeit, eine Anlage beschafft werden. 

�

�

Abstract 

Selection of an optimal conveyor system for refilling de-icing-salt 

spreading vehicles 

A comparison via efficiency analysis and cost calculation of already operating 

conveyor system concepts and alternative conveyor system concepts shall be 

conducted on behalf of the federal province of Lower Austria. The reason for this 

comparison is the high unit costs for refilling de-icing-salt silos by external suppliers. 

Therefore, alternative conveyor systems which are also capable of refilling de-icing-

salt spreading vehicles out of a de-icing-salt depot will be analyzed by means of an 

economic and a technical value. The economic value is calculated by using life-cycle-

costing analysis and the technical value by using the efficiency analysis. A resulting 

total value makes a ranking of the comparative conveyor system concepts possible. 

A conveyor system for a new built de-icing-salt depot in Josefsberg, based on the 

results of this thesis, shall be installed.  
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1 Einleitung 

Um die Straßen in Niederösterreich schnee- und eisfrei zu halten, benötigt das 

Bundesland zur Zeit geschätzte 69.000 t Streusalz pro Jahr, welches in 63 

Lagerhallen und etlichen Silos gelagert wird. Mit diesem Salz werden 

Streufahrzeuge direkt aus den Silos, bzw. mittels Radlader oder Stapler aus den 

Lagerhallen befüllt, um es dann weiter zu verteilen.1 

Streufahrzeuge kommen hauptsächlich dann zum Einsatz, wenn es sich um 

schlechte Witterungsverhältnisse handelt und müssen auch auf kurzfristige 

Wetteränderungen rasch reagieren können. Das erfordert eine zuverlässige und 

schnelle Befüllung, um die Sicherheit durch schnee- und eisfreie Straßen so gut 

wie möglich zu gewährleisten. 

1.1 Problemstellung / Aufgabenstellung 

Problemstellung 

Die Befüllung der Streufahrzeuge über die Silos ist im Normalfall sicher und 

schnell, hat allerdings den Nachteil, dass die Auffüllung mit hohen Kosten 

verbunden ist. Dafür wird zur Zeit ein LKW von einem externen Lieferanten mit 

einer Abblasvorrichtung eingesetzt, der das Streusalz über eine 

Beschickungsleitung in das Silo befördert (Abb. 1). 

 
Abb. 1: Silo (Wr. Neustadt West) und Siloabblasbefüllung2 

                                            
1 Böhmer, 2013, Interview 
2 Fa. Holten, 2013, Anhang A.1 S.1 
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Die Salzlagerhalle (Abb. 2) dient dem Zweck zur Absicherung des Salzbestandes 

und dazu, Ausfälle der Silos abzufangen. Das Salz kann hier kostengünstig mit 

dem LKW angeliefert und auf den Boden abgeladen werden. Der Aufwand, 

Streufahrzeuge von einem Lagerhallenboden aus zu befüllen, ist 

dementsprechend größer gegenüber dem Silo. 

 
Abb. 2: Salzlagerhalle (Wr. Neustadt West) außen und innen 

Aufgabenstellung 

Die Aufgabenstellung durch das Land Niederösterreich wurde von Ing. Böhmer 

folgendermaßen definiert: 

Es soll mittels einer Rentabilitätsrechnung geprüft werden, „…ob sich der Einsatz 

einer (vollautomatischen) Förderanlage gegenüber einer manuellen Beladung 

mittels Förderband, Baggerlader oder Stapler rechnet.“3 

Die Anlage soll sich in der Arbeit „…in einer Gesamtkostenberechnung (Gerät, 

Personal, Arbeitszeit, Wartung, Energieeinsatz) bewähren.“4 

„Demnach wäre dann herauszufinden, ob die Manipulation mittles Bagger oder die 

Installation einer totalen Hallenentleerung mittels Zuführschnecken sich als 

wirtschaftlich besser herausstellt.“5 

                                            
3 Böhmer, 2012, Anhang A.2 S.1 
4 Böhmer, 2012, Anhang A.2 S.1 
5 Böhmer, 2012, Anhang A.2 S.1 
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Die gewünschten zeitlichen Randbedingungen: 

• 10 min für die Beladung eines Streufahrzeug sowie 

• 5 min Wartezeit zwischen 2 Beladungsvorgängen 

sollten nach Möglichkeit nicht überschritten werden. 

1.2 Zielsetzung 

Ziel ist es, möglichst effiziente, kostengünstige und zuverlässige Anlagen zu 

konzipieren, welche mit den vorhandenen verglichen werden sollen. Es sollen 

hierbei nicht nur Anschaffungskosten, sondern die Gesamtkosten und Nutzwerte 

betrachtet werden. 

In der vorhergegangenen Bachelorarbeit „Entwicklung von Konzepten für die 

Beladung von Streufahrzeugen mit Auftausalz“ von Roman Meyer wurden bereits 

einige alternative Anlagenkonzepte entwickelt.  Es werden die aus dieser Arbeit – 

für die aktuellen Anforderungen – infrage kommenden Anlagenkonzepte 

übernommen und mit eigenen und vorgegebenen Konzepten ergänzt. 

Diese Konzepte sollen dann auf einer gemeinsamen Basis in den zwei 

Dimensionen „Kosten“ und „Nutzen“ aufgetragen werden, um die bestmögliche 

wirtschaftlich-technische Lösung auswählen zu können. 
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2 Förderer zur Streufahrzeugbefüllung6 

2.1 Vorhandene Förderer 

Die derzeit eingesetzten Förderer, um die Streufahrzeuge zu beladen, sind: 

• Silo mit Abblasbefüllung 

• Baggerlader 

• Stapler 

Aufgrund spezieller Anforderungen wurden bereits an manchen Standorten 

Niederösterreichs folgende Förderer eingesetzt bzw. getestet, welche in dieser Arbeit 

ebenfalls auf ihre wirtschaftliche und technische Wertigkeit untersucht werden sollen: 

• Silo mit pneumatischer Befüllung 

• Mobiles Förderband 

• Kran 

2.2 Methodisches konzipieren geeigneter Fördereranlagen 

Nach dem Definieren der Aufgabenstellung (Kapitel 1.1) können durch methodisches 

Konzipieren7 (Abb. 3) Lösungsprinzipien (Fördereranlagen) gefunden werden, 

welche dieser auch entsprechen.8 

                                            
6 Die in diesem Kapitel angeführten Förderer werden in Kapitel 3 beschrieben. 
7 vgl. Pahl, 2007, S.231ff; vgl. Naefe, 2012, S.60ff 
8 vgl. Pahl, 2007, S.231 



Grundlagen  5 

 
Abb. 3: Arbeitsschritte beim Konzipieren9 

Hierbei wird die Aufgabe – das Streusalz aus der Lagerhalle in die Streufahrzeuge zu 

befördern – einer Funktionsanalyse10 unterzogen. Die aus dieser Analyse definierten 

Funktionen, können geeigneten Förderelementen in einem morphologischen 

Kasten11 zugewiesen werden. Dieser liefert dann brauchbare Kombinationen 

passender Förderelemente, welche im Stande sind, die Aufgabe zu erfüllen. 

                                            
9 Pahl, 2007, S.232 
10 vgl. VDI 2803, 1996 
11 vgl. Zwicky, 1971 
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2.2.1 Funktionsanalyse 

Die notwendigen Funktionen zur Erfüllung der Aufgabenstellung müssen 

beschrieben und in einer Funktionsstruktur dargestellt werden. Hierzu wird eine 

Bilanz gemäß Abb. 4 erstellt, welche anschließend in Teil- und Einzelfunktionen 

aufgegliedert wird (Abb. 5). 

 
Abb. 4: Darstellung der Elemente in der Funktionsstruktur12 

 
Abb. 5: Bildung einer Funktionenstruktur durch Aufgliedern einer Gesamtfunktion in Teilfunktionen13 

Nach Unterteilung der Gesamtfunktion „Beladung von Streufahrzeugen mit 

Streusalz“ (Abb. 6), erhalten wir eine Funktionskette mit den gesuchten 

Einzelfunktionen (Abb. 7). 

 
Abb. 6: Gesamtfunktion – Beladung von Streufahrzeugen mit Auftausalz 

 
Abb. 7: Funktionskette mit Einzelfunktionen 

                                            
12 Naefe, 2012, S.64 
13 Naefe, 2012, S.67 
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2.2.2 Morphologischer Kasten 

Der morphologische Kasten verbindet nun Einzelfunktionen mit Einzellösungen. 

Um von diesen Einzel- bzw. Teillösungen zu Gesamtlösungen zu gelangen, 

wird folgendermaßen vorgegangen: 

 
Abb. 8: Morphologischer Kasten mit Darstellung der Vorgehensweise zur Bildung von 

Lösungsvarianten14 

Man bildet das Ordnungsschema in Matrixform (Abb. 8), durch Eintragen der 

Einzelfunktionen in den Zeilen (1,2...n) mit den jeweils zugehörigen 

Einzellösungen in den Spalten (1,2...m). Zur Ermittlung einer Gesamtlösung 

kombiniert man aus jeder Zeile jeweils ein Element mit einem Element der 

folgenden Zeile. Man kommt so zu so genannten Lösungsvarianten, deren 

Anzahl von zwei wesentlichen Kriterien abhängt: 

• Anzahl der Einzellösungen in den Zeilen 

• Verträglichkeit der Elemente miteinander.15 

Auf diese Art und Weise erhält man mögliche Lösungskombinationen (Abb. 9) 

für die gestellte Aufgabe. 

Einzellösungen, welche von den bereits in Kapitel 2.1 aufgezählten Förderern 

erfüllt werden, wurden – der Übersicht halber – in Abb. 9 weggelassen. Somit 

ergeben sich nur neuartige Gesamtlösungen. 

                                            
14 Pahl, 2007, S.159 
15 vgl. Naefe, 2012, S.82f 
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Abb. 9: Morphologischer Kasten 

Da der Schneckenförderer in beliebiger Länge ausgeführt werden kann, werden 

um einen besseren Vergleich anstellen zu können, eine Variante mit kurzem 

und eine mit langem Schneckenförderer betrachtet. 

Als Ergebnis erhält man folgende Lösungskombinationen: 

• Becherwerk mit Schieber (1) 

• Becherwerk mit Zellradschleuse (2) 

• Becherwerk mit kurzem Schneckenförderer (3) 

• Becherwerk mit langem Schneckenförderer (3) 

• Rohrkettenförderer (4) 

Für all diese Lösungskombinationen ist es notwendig eine Übergabeschurre, sowie 

ein Bodengitter mit Trichter zu verwenden. Das Bodengitter mit Trichter erfordert 

allerdings einen Bodenaushub.  
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3 Beschreibung der zu vergleichenden Förderer 

3.1 Silo 

Derzeit werden Holzsilos – aufgrund der guten Salzverträglichkeit – von der Firma 

Holten bezogen. Es werden hierbei Silogrößen mit einem Fassungsvolumen im 

Bereich von 50 – 300 m³ eingesetzt. 

 
Abb. 10: Silo (Wr. Neustadt West) und Streufahrzeugbefüllung mittels Silo16 

Das Streufahrzeug positioniert sich in der Durchfahrt des Silos mit dem Laderaum 

direkt unter der Schurre und wird über die Schieberbedienung, welche  einen 

Drehschieber öffnet, in wenigen Minuten beladen (Abb. 10 – rechts). Das nächste 

Fahrzeug kann unmittelbar nach dem Vorgang auf gleiche Weise bedient werden. 

Vorteile: 

• schnelle und zuverlässige Befüllung der Streufahrzeug 

• lange Lebensdauer bei wartungsarmen Betrieb 

Nachteile: 

• hohe Anschaffungskosten 

• teure Befüllung des Silos 

                                            
16 Fa. Holten, 2013, Anhang A.1 S.1 
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3.1.1 Silo mit Abblasbefüllung 

Um das Silo zu befüllen, muss die Streusalzlieferung derzeit mit speziellen 

LKWs erfolgen, welche mit einer Abblasvorrichtung ausgestattet sind, um so 

das Salz über die Beschickungsleitung (Abb. 11) aufzufüllen. 

 
Abb. 11: Abblasbefüllung Holten17 

Dieser zusätzliche Aufwand – im Vergleich zu einem einfachen Abkippen, wie 

es für das Befüllen der Lagerhalle der Fall ist – verursacht allerdings 

Mehrkosten in der Höhen von 10 € pro t geliefertes Streusalz. Dies würde für 

einen Standort mit einem Salzbedarf von 2000 – 3000 t pro Winter, jährlich 

zusätzliche Kosten von 20.000 – 30.000 € bedeuten. 

3.1.2 Silo mit pneumatischer Befüllung 

Aufgrund dieser hohen zusätzlichen Lieferkosten, wurde versuchsweise eine 

pneumatische Pumpe installiert, welche das Streusalz durch ein Kunststoffrohr, 

von der Lagerhalle in das Silo bläst (Abb. 12). 

                                            
17 Fa. Holten, 2013, Anhang A.4 S.1; Fa. Holten, 2013, Anhang A.1 S.1 
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Abb. 12: Ansaugschlauch in der Lagerhalle und Abblasschlauch beim Silo 

Obwohl eine pneumatische Förderung nur einen geringen Wirkungsgrad 

besitzt, – hohe benötigte elektrische Leistung für geringen Massenstrom – 

ergeben sich dennoch geringere Energiekosten pro t gefördertes Streusalz, als 

bei einer Abblasbefüllung durch den Streusalzlieferanten. 

In der praktischen Anwendung musste allerdings festgestellt werden, dass 

diese Variante nicht für einen dauerhaften Einsatz geeignet ist, da in den 

Kurvenelementen der Kunststoffleitung nach einigen Betriebsstunden das 

Fördergut ausgetreten ist. Die Wände der Kunststoffleitung wurden durch das 

scharfkörnige Streusalz abgerieben und zerstört. 

3.2 Baggerlader/Stapler 

Für die Manipulation von Streusalz in der Lagerhalle werden hauptsächlich Stapler 

bzw. Baggerlader verwendet. Mit diesen wird das angelieferte und abgekippte 

Schüttgut in der Halle aufgeschoben. Nach Bedarf werden damit auch 

Streufahrzeuge direkt befüllt (Abb. 13). Mit der Ladeschaufel kann pro Fuhre jeweils 

1 m³ Streugut aufgeladen werden. Für die Beladung eines 7 m³ fassendem 

Fahrzeugs, benötigt man 7 Fahrten, die zeit- und arbeitsaufwendig sind. 
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Abb. 13: Stapler, Baggerladerbeladung18 und Abkippen19 

Stapler werden ebenfalls mit einer Baggerschaufel ausgerüstet, um damit 

Streufahrzeuge zu befüllen. Durch die abrasiven und korrosiven Eigenschaften des 

Streusalzes, werden die Hubelemente stark in Mitleidenschaft gezogen, was zu 

erhöhten Reparatur- und Wartungsarbeiten führt. Ebenso sind die Schaufeln der 

Stapler, wie auch die der Baggerladen davon betroffen (Abb. 14). 

 
Abb. 14: Korrosion einer Stapler-Schaufel 

3.3 Becherwerk 

Mit einem Becherwerk können große Mengen an Schüttgut effizient senkrecht 

gefördert werden.20 Am Boden liegendes Salz kann somit durch ein 

Senkrechtbecherwerk in 5 m Höhe senkrecht transportiert und in den Laderaum 

eines Streufahrzeuges abgegeben werden. 

                                            
18http://www.mz-web.de/image/view/2012/10/5/21218668,17170971,dmData,maxh,480,maxw,480,Win

terdienst+%25281349164487471%2529.jpg (01.06.2014) 
19 http://www.hna.de/bilder/2013/11/22/3235223/18984843-641541559_344-hF34.jpg (01.06.2014) 
20 vgl. Hoffman, 2004, S.154f; vgl. Pajer, 1988, S.144f 
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Abb. 15: Kettenbecherwerk21, Gurtbecherwerk22, Becherbefestigung am Gurt23 

Das Becherwerk ist ein Stetigförderer mit Zugmittel. Als Zugmittel werden Ketten 

oder Gurte verwendet, wobei für diese spezielle Aufgabe ein Gurtbecherwerk (Abb. 

15 – mitte/rechts) in Frage kommt. Die höheren Fördergeschwindigkeiten gegenüber 

einem Kettenbecherwerk24 (Abb. 15 – links) ermöglichen ein schnelleres Beladen der 

Fahrzeuge bei gleichen Abmessungen des Förderers. 

Die Becher werden direkt befüllt um zusätzliche Schöpfarbeit und ein Steckenbleiben 

durch Überlastung zu vermeiden25 (Abb. 16 – links). An der oberen Gurttrommel 

kann das Streusalz dann mittels Fliehkraftentleerung (Abb. 16 – rechts) – aufgrund 

der hohen Fördergeschwindigkeit – direkt in die Streufahrzeuge befördert werden. 

                                            
21 Pajer, 1988, S.144 
22 Pajer, 1988, S.145 
23 Pajer, 1988, S.145 
24 vgl. Hoffman, 2004, S.155 
25 vgl. Hoffman, 2004, S.155f 
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Abb. 16: Füllungsarten bei Becherwerken26, Entleerungsarten bei Becherwerken27 

Damit das Salz vom Hallenboden dem Becherwerk zugeführt werden kann, bedarf es 

noch eines zusätzlichen Elements, welches die Funktionen (Kapitel 2.2.1) sammeln 

und dosieren zu erfüllen hat. 

Um die Funktion sammeln zu ermöglichen, ist in all diesen Varianten ein Aushub des 

Bodens notwendig, welcher mit einem darauf liegenden Gitter befahrbar gemacht 

wird. Die Größe von einem derartigen Bodenschacht hängt von der jeweiligen 

Ausführung ab. 

Kombinationen von dosierenden Förderelementen mit einem Becherwerk werden im 

Folgenden beschrieben: 

3.3.1 Becherwerk mit Schieber 

Durch das Bodengitter kann das Salz über eine Schurre mit einem 

Neigungswinkel > 40°28 (Tab. 1) abfließen und dem Becherwerk zugeführt 

werden (Abb. 18). 

                                            
26 vgl. Hoffman, 2004, S.156 
27 vgl. Hoffman, 2004, S.156 
28 hier wird der größtmögliche Wert angegeben um sicher zu gehen, ein Abfließen zu ermöglichen 
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Tab. 1: Auszug von Schüttdichten29 

Der Schieber (Abb. 17 – links) dient als Verschluss und wird manuell betätigt, 

um die Durchflussmenge zu dosieren (Abb. 17 – rechts). Aus Platzgründen und 

zur leichteren Bedienung kann ein Schieber mit Schnellschlusshebel verwendet 

werden (Abb. 17 – mitte). 

 
Abb. 17: Flachschieber30, Schnellschlusshebelschieber31, Bunkerverschluss32 

Somit wird nach Öffnen des Schiebers und Inbetriebnahme des Becherwerks 

die Förderung von Streusalz aus der Lagerhalle in den Laderaum der 

Streufahrzeuge ermöglicht. 

                                            
29 vgl. Hoffman, 2005, S.14 
30 Fa. AKO, 2014, Anhang A.5 S.1 
31 Fa. AKO, 2014, Anhang A.6 S.4 
32 Pajer, 1988, S.341 
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Abb. 18: Becherwerk mit Schieber 

3.3.2 Becherwerk mit Zellradschleuse 

Die Zellradschleuse (Abb. 19) kann statt einem Schieber zur Dosierung und 

auch als Verschluss eingesetzt werden. Sie hat den Vorteil, dass sie im 

Gegensatz zu einem Schieber nicht geschlossen werden muss. Sobald der 

Rotor nicht mehr angetrieben wird, ist sie verschlossen. Allerdings muss sie für 

die gesamte Betriebsdauer angetrieben werden. 

 
Abb. 19: Zellradschleuse33 

                                            
33 Pajer, 1988, S.290 
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Eine Kombination der Zellradschleuse als Dosierelement mit dem Becherwerk 

gleicht im Aufbau, der mit einem Schieber (Abb. 18). Es wird lediglich anstatt 

eines Schiebers eine Zellradschleuse (Abb. 19) eingesetzt. 

3.3.3 Becherwerk mit kurzem Schneckenförderer 

Durch den notwendigen Neigungswinkel von > 45° der Schurre in den beiden 

vorigen Varianten ist die Sammelfläche des Bodengitters auf etwa 1 m² 

beschränkt. Um die Sammelfläche zu vergrößern, kann ein horizontaler 

Schneckenförderer (Abb. 20) als Dosierelement verwendet werden. 

 
Abb. 20: Horizontaler Schneckenförderer34 

Für eine minimale Ausführung von ebenfalls 1 m² Entleerungsfläche, wird ein 

etwas längerer Bodenschacht ausgehoben, um ausreichend Platz für das 

Antriebsaggregat (Abb. 20, Pos. 14) zu schaffen. Die Einlaufgosse (Abb. 

20, Pos. 10) wird als Trog mit Trichter ausgeführt. Dieser deckt die 

Sammelfläche unterhalb des gesamten Bodengitters ab. Die Auslaufgosse 

(Abb. 20, Pos. 11) übergibt das Fördergut dem Becherwerk und kann in 

weiterer Folge den Streufahrzeugen zugeführt werden (Abb. 21). 

Die kurze Ausführung benötigt einen 4 m langen Bodenschacht (Abb. 21) und 

wird mit einem 2 m langen Schneckenförderer bestückt. 

                                            
34 Hoffman, 2004, S.98 
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Abb. 21: Becherwerk mit kurzem Schneckenförderer 

3.3.4 Becherwerk mit langem Schneckenförderer 

Um eine größtmögliche Entleerungsfläche und somit auch ein größtmögliches 

Entleerungsvolumen der Lagerhalle zu  erzielen, kann der Schneckenförderer 

über einen Großteil der Hallenlänge ausgeführt werden. 

Diese Variante bedarf allerdings eines größeren Bau-, Anschaffungs- und 

Energieaufwandes, aufgrund der erhöhten Abmessungen, Gewichts- und 

Reibungskräfte. 

3.4 Rohrkettenförderer 

Wie das Becherwerk gehört der Rohrkettenförderer ebenfalls zu den Stetigförderern 

mit Zugmittel. Nur werden hier anstatt Becher, Scheiben an einer Kette befestigt, die 

das Fördergut in einem Rohr mit sich ziehen (Abb. 22). 
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Abb. 22: Rohrkettenförderer – Schrage35 

Der Unterschied zum Becherwerk besteht darin, dass der Rohrkettenförderer in der 

Lage ist, die Dosierfunktion ohne weitere Hilfsmittel zu erfüllen. Das wird durch eine 

beinahe frei wählbare Rohrführung ermöglicht. Er ist somit imstande, das mit einem 

Trichter gesammelte Salz, unterhalb des Bodengitters in einem Arbeitsschritt bis zur 

Übergabeschurre (Abb. 23, Pos. 5) zu transportieren und damit die Streufahrzeuge 

zu befüllen. 

 
Abb. 23: Rohrkettenförderer – Angebotszeichnung36 

                                            
35 Fa. Schrage, 2013, Anhang A.7 S.1/6/7 
36 Fa. Schrage, 2013, Anhang A.8 S.1 
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Ein Nachteil findet sich lediglich in der begrenzten Sammelfläche des Trichters (Abb. 

23, Pos. 4), aufgrund der Reibungskräfte. 

3.5 Mobiles Förderband 

Als mobiles Förderband wird ein selbstständiges Fahrzeug verwendet, welches 

mithilfe einer Fräse das Salz auf den aufgebauten Bandförderer lädt und 

anschließend über eine Schurre das Streufahrzeug befüllt (Abb. 24). 

 
Abb. 24: Mobiles Förderband37 

Um diesen Förderer einzusetzen, benötigt man – im Gegensatz zu allen anderen 

behandelten Varianten – zwei Personen, da sowohl mobiles Förderband als auch 

das Streufahrzeug gleichzeitig bedient werden müssen. Um den Salznachschub 

aufrecht zu halten, müssen beide Fahrzeuge in Richtung vorhandener Salzvorräte 

bewegt werden, sobald eine Stelle abgetragen wurde. 

3.6 Kran 

In einigen Lagerhallen wurde bereits ein Zweiträger-Brückenkran mit 

Kettenzughubwerk und Schalengreifer (Abb. 25) eingesetzt. 

                                            
37http://bc01.rp-online.de/polopoly_fs/strassen-nrw-lagert-s20salzlagern-200tonnen-nationale-

1.2539205.1349353342!httpImage/724121131.jpg_gen/derivatives/d540x303/724121131.jpg 
(01.06.2014) 
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Abb. 25: Zweiträger-Brückenkran in Lagerhalle (Baden) 

Der Bediener kann mit einer einfachen Handsteuerung, Salz im Bereich der 

gesamten Lagerhalle mit dem Schalengreifer aufnehmen und in das abgestellte 

Streufahrzeug abladen. 

Es sind mehrere Wiederholungen dieses Arbeitsschrittes notwendig, um eine 

vollständige Befüllung durchzuführen. Die benötigten Befüllungszeiten sind 

dementsprechend groß. Zusätzlich führen die korrosiven Eigenschaften des 

Streusalzes zu erhöhten Wartungs- und Reparaturarbeiten, speziell für Rollenlager, 

Greiferschale und Kettenzug.  
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4 Berechnungsmethoden von Kosten und Nutzen 

Um die beste dieser Varianten zu bestimmen, ist es notwendig, wissenschaftliche 

Methoden anzuwenden, um Entscheidungen durchsichtig, nachvollziehbar und 

objektiv treffen zu können. Hierzu werden zwei Dimensionen als 

Entscheidungskriterien betrachtet: Kosten und Nutzen. 

Kosten 

In der Aufgabenstellung wird eine Gesamtkostenrechnung gefordert. Um diese 

Aufgabe zu erfüllen eignet sich eine Berechnung der Lebenszykluskosten – engl. 

„Life Cycle Costing (LCC)“ – oder der Gesamtbetriebskosten – engl. „Total Cost of 

Ownership (TOC)“. Mit diesen Betrachtungen können verschiedene 

Lösungsvarianten wirtschaftlich vergleichbar gemacht werden. 

Stehen die Lebenszykluskosten einmal fest, so können sie in eine wirtschaftliche 

Wertigkeit umgerechnet werden. Diese beschreibt dann die vergleichbaren 

Gesamtkosten der Varianten als einen Wert von 0 – 1. 

Nutzen 

Der Nutzen wird durch die Erfüllung von Anforderungen an eine Anlage bestimmt. 

Diese Anforderungen können als Ziele definiert und mit einer Nutzwertanalyse 

quantifiziert und berechnet werden. Dadurch lässt sich der technische Wert einer 

Lösungsvariante ermitteln. Technische Wertigkeiten der Varianten werden dann 

ebenfalls mit Werten von 0 – 1 beschrieben. 

Diese zwei Dimensionen können dann in einem s-Diagramm dargestellt werden, um 

eine technisch-wirtschaftliche Bewertung zu ermöglichen (Abb. 26). 
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Abb. 26: Vergleichende Bewertung von Konstruktionen mit Hilfe des s-Diagramms38 

s ... „Stärke“ einer konstruktiven Lösung 

Möchte man diese zwei Dimensionen noch zusammenfassen, um einen einzigen 

Vergleichswert zu bekommen, so gibt es die Möglichkeit, die Gesamtwertigkeit mit 

dem Geradenverfahren (Glg. 1)39 

 

oder dem Hyperbelverfahren (Glg. 2)40 

 

zu berechnen (Wt und Ww entspricht den Wertigkeiten x und y aus Abb. 26). Man 

bekommt hier ebenfalls einen Wert von 0 – 1. 

Graphisch lassen sich dadurch gleichwertige Lösungen im s-Diagramm bei 

strichlierter (Geradenverfahren) bzw. durchgezogener Linie (Hyperbelverfahren) 

finden (Abb. 27). 

                                            
38 VDI 2225, 1998, S.5 
39 Pahl, 2007, S.176 
40 Pahl, 2007, S.177 

(1) 

(2) 
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Abb. 27: Gesamtwertigkeit im s-Diagramm41 

Bei großen Unterschieden zwischen den beiden Wertigkeiten kommt es beim 

Geradenverfahren zu höheren Gesamtwertigkeiten. Da aber ausgeglichene 

Lösungen zu bevorzugen sind, empfiehlt es sich das Hyperbelverfahren 

anzuwenden.42 

4.1 Life Cycle Costing (LCC) / Wirtschaftliche Wertigkeit 

Die anfallenden Anschaffungskosten für Einkauf, Installation und Inbetriebnahme, 

welche häufig als einziges Kriterium für eine Beschaffungsentscheidung heran 

gezogen werden, bilden nur einen Bruchteil der Gesamtkosten einer Anlage (Abb. 

28).43 Deshalb ist für einen wirtschaftlichen Vergleich eine ganzheitliche Betrachtung, 

also auch die Einbeziehung von Besitz- sowie Entsorgungskosten, von größter 

Wichtigkeit.44 

                                            
41 Pahl, 2007, S.178 
42 vgl. Pahl, 2007, S.177 
43 vgl. Gleißdörfer, 2009, S.1f 
44 vgl. DIN EN 60300-3-3, 2005, S.5 
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Abb. 28: Die Rolle der Anschaffungskosten im Lebenszyklus45 

Life Cycle Costing bietet eine derartige Betrachtung und wird in der Norm DIN EN 

60300-3-3 sowie in der VDI Richtlinie 2884 beschrieben.  

 „Die Ermittlung der Lebenszykluskosten ist definiert als Prozess der 

wirtschaftlichen Analyse zur Abschätzung der gesamten Beschaffungs- und[!] 

Besitz- und Entsorgungskosten eines Produkts.“46 

„Der Ausdruck ‚Life Cycle Costs‘ steht für die ‚totalen‘ Kosten, die ein System 

während seiner Lebensdauer aus Betreibersicht verursacht.“47 

Ziel ist es, den Entscheidungsträger bei der Auswahl von alternativen Produkten zu 

unterstützen.48 

Die Lebenszykluskosten sind Formal in der Norm definiert (Glg. 3)49. 

 

Um die oben genannten Kostenarten zu ermitteln, werden diese in Kostenelemente 

unterteilt (Abb. 29).50 

                                            
45 Gleißdörfer, 2009, S.2 
46 DIN EN 60300-3-3, 2005, S.5 
47 VDI 2884, 2005, S.4 
48 vgl. VDI 2884, 2005, S.3 
49 DIN EN 60300-3-3, 2005, S.8 
50 vgl. DIN EN 60300-3-3, 2005, S.13 

(3) 
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Abb. 29: Konzept für Kostenelemente51 

Da es für viele Kostenelemente keine konkreten Werte gibt, – z.B. unvorhersagbare 

Reparaturkosten oder Energiepreisanstiege – müssen solche abgeschätzt werden.52 

Abschließend kann noch der Einfluss von Diskontierung, Inflation und Besteuerung 

berücksichtigt werden.53 Allerdings empfiehlt EN 60300-3-3:  

„Wegen der Schwierigkeiten, die Inflation genau vorauszusagen, ist es üblich, 

LCC-Analysen zu ‚konstanten Preisen‘ zu erstellen.“54 

Bezieht man die Lebenszykluskosten auf Vergleichskosten, so erhält man eine 

vergleichbare wirtschaftliche Wertigkeit y (Glg. 4)55.56 

 

y ... wirtschaftliche Wertigkeit [-] 
Hi ... Vergleichskosten [€] bzw. [€/Zeiteinheit] 
H ... Lebenszykluskosten [€] bzw. [€/Zeiteinheit] 
Hzul ... zulässige Kosten [€] bzw. [€/Zeiteinheit] 

                                            
51 DIN EN 60300-3-3, 2005, S.14 
52 vgl. DIN EN 60300-3-3, 2005, S.14ff 
53 vgl. DIN EN 60300-3-3, 2005, S.17 
54 DIN EN 60300-3-3, 2005, S.26 
55 VDI 2225, 1998, S.5 
56 vgl. Pahl, 2007, S.176 

(4) 
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4.2 Unterschiede zu Total Cost of Ownership (TCO) 

Abhängig vom Autor werden LCC und TOC gleichgesetzt bzw. unterschieden (Tab. 

2).57 

 
Tab. 2: Unterschiedliche Verwendung der Begriffe TCO und LCC58 

Unterschiede in der Kostenbetrachtung beider Ansätze finden sich lediglich in der 

Berücksichtigung von Transaktionskosten entlang der Supply Chain, welche in der 

LCC-Betrachtungen nur gering oder gar nicht berücksichtigt werden.59 

Dies ist für Investitionsgüter der Industrie auch nicht notwendig, da hier 

Anschaffungs- und Betriebskosten um ein vielfaches höher sind. TCO findet aus 

diesem Grund häufiger Anwendung für kleinere Anschaffungen – z.B. Schrauben, 

PCs, Software, etc. – bei denen Transaktionskosten eine wichtige Rolle spielen.60 

In der VDI Richtlinie 2884 findet sich folgende Anmerkung: 

„Anstelle LCC wird in der IT-Welt der Begriff ‚Total Cost of Ownership‘ (TCO) in 

gleichem Sinn verwendet. Für die LCC-Ermittlung von Investitionsgütern der 

Produktion ist die hier verwendete Nomenklatur geeigneter.“61 

4.3 Nutzwertanalyse / Technische Wertigkeit 

Nach Feststellung möglicher Lösungsvarianten (Kapitel 2), werden diese für eine 

technische Beurteilung, einer Nutzwertanalyse unterzogen. Es wird damit u.a. der 

erreichte technische Wert einer Lösung ermittelt und kann neben dem in der LCC-

Analyse ermittelten wirtschaftlichen Wert untersucht werden.62 

                                            
57 vgl. Gleißdörfer, 2009, S.17ff 
58 Gleißdörfer, 2009, S.20 
59 vgl. Gleißdörfer, 2009, S.19 
60 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Total_Cost_of_Ownership (01.06.2014) 
61 VDI 2884, 2005, S.3 
62 vgl. Pahl, 2007, S.166 
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Die Nutzwertanalyse ist geprägt von den Forderungen und Wünschen des 

potentiellen Anwenders.63 Um grundsätzliche Entscheidungen treffen zu können, soll 

mit dieser Bewertung ein technischer Wert bzw. Nutzen oder die Stärke einer Lösung 

in Bezug auf eine vorher definierte Zielvorstellung ermittelt werden. Hierzu stehen die 

Nutzwertanalyse (NWA) der Systemtechnik und die technisch-wirtschaftliche 

Bewertung nach der Richtlinie VDI 2225 zur Verfügung.64 

„Letztere eignet sich besser bei Vorliegen relativ weniger und annähernd 

gleichgewichtiger Bewertungskriterien, …“65 

Ziele aus Anforderungen formulieren / Eigenschaften definieren 

Zuerst müssen aus den Zielvorgaben technische Eigenschaften – in Abstimmung mit 

dem potentiellen Anwender – abgeleitet werden, welche als Vorzüge formuliert 

werden. Daraus ergeben sich die zu beurteilenden Merkmale (Tab. 3). Definition und 

Berechnung dieser werden in Kapitel 6.1 angegeben. 
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Tab. 3: Nutzwertmerkmale 

Punktebewertung 

Im zweiten Schritt werden diese Merkmale auf den Grad ihrer Erfüllung mithilfe einer 

Punktebewertungsskala (Tab. 4) eingestuft. 

 
Tab. 4: Punktebewertungsskala66 

                                            
63 vgl. Naefe, 2012, S.89 
64 vgl. Pahl, 2007, S.166 
65 vgl. Pahl, 2007, S.181 
66 VDI 2225, 1998, S.4 
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Technische Wertigkeit 

Die technische Wertigkeit x (Glg. 5)67 wird als Prozentsatz der erreichten Punkte 

einer Variante zur maximal erreichbaren Punktesumme berechnet. Eine technische 

Ideallösung wäre somit für einen Wert von x = 1 gegeben. 

 

x ... technische Wertigkeit 
pn ... Punktezahl eines Merkmals 
n ... Anzahl der Merkmale 
pmax …maximale Punkteanzahl eines Merkmals ( = 4 ) 

Gewichtung 

Eine Gewichtung erfolgt durch den paarweisen Vergleich (Dominanzmatrix)68 (Tab. 

5). Hierzu werden die Nutzwerte auf 2 Achsen aufgetragen und schrittweise 

miteinander verglichen. Als Bewertung wird verwendet: 

• wichtiger als = 1 

• etwas wichtiger als = 0,75 

• gleich wichtig wie = 0,5 

• etwas weniger wichtiger als = 0,25 

• weniger wichtig als = 0 

Aus diesen werden Quersummen gebildet. Werden diese normiert, dann ergeben 

sich daraus die Gewichtungsfaktoren.  

Es ist üblich für einen derartigen Vergleich lediglich die Werte 0, 1 und eventuell auch 

0,5 zu verwenden. Da es sich hier allerdings nur um 4 Merkmale handelt, werden 

zusätzlich die Werte 0,25 und 0,75 verwendet, um eine sensiblere Verteilung der 

Gewichtung zu erreichen. 

                                            
67 VDI 2225, 1998, S.4 
68 vgl. Naefe, 2012, S.96f; vgl. Pahl, 2007, S.177ff 

(5) 
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Tab. 5: Paarweiser Vergleich der Nutzwertmerkmale 

K1 ... Befüllzeit 
K2 ... Zuverlässigkeit 
K3 ... Entleerungsgrad 
K4 ... Automatisierungsgrad 
g ... Gewichtung 

Die Gewichtung ergibt sich somit zu: 
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Tab. 6: Gewichtung der Nutzwertmerkmale 

Mit den oben bestimmten Gewichten gn (Tab. 6) kann die gewichtete technische 

Wertigkeit xg (Glg. 6)69 berechnet werden. 

 

xg ... gewichtete technische Wertigkeit 
gn ... Gewichtung (dem zugeordneten technischen Merkmal n) 

 

                                            
69 VDI 2225, 1998, S.4 

(6) 
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5 Randbedingungen 

Randbedingungen werden von aus der Problemstellung hervorgehenden Elementen 

und deren Eigenschaften abgeleitet. 

5.1 Fördergut 

Hierbei handelt es sich um Auftau- bzw. Streusalz, welches zur Straßenenteisung 

verwendet wird. Die benötigte Menge pro Winter für den Standort Wr. Neustadt-West 

beträgt 2.000 – 3.000 t und für ganz Niederösterreich 69.000 t.70 

• Minimal benötigte Salzmenge: 2.000 t/Jahr 

• Maximal benötigte Salzmenge: 3.000 t/Jahr 

• Gesamtmenge für Niederösterreich: 69.000 t/Jahr 

    
Tab. 7: Auszug von Schüttdichten71 und besondere Eigenschaften von Schüttgut72 

                                            
70 Böhmer, 2013, Anhang A.3 S.2; Böhmer, 2013, Interview 
71 Hoffmann, 2005, S.14 
72 Hoffmann, 2005, S.13 
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Abb. 30: Schüttkegel mit Böschungswinkel �73 und Winkel am Schüttgut in der Lagerhalle 

Folgende Eigenschaften können klassifiziert und zugeordnet werden: 

• Schüttdichte: 1,2 t/m³ (Tab. 7 – links) 

• Böschungswinkel: 30° (Abb. 30 sowie Tab. 7 – links) 

• Besondere Eigenschaften: abrasiv (schleifend) [o], korrosiv [p], feucht [u], 

hygroskopisch [w] (Tab. 7 – rechts) 

• Feuchtigkeitsgehalt, Zusammensetzung und Korngrößenverteilung (Tab. 8) 

Parameter Mindestanforderungen Untersuchungsmethode 

Feuchtigkeitsgehalt Max. 0,5 M-% ÖNORM EN ISO 2483 

Gehalt an NaCl Min. 97,5 M-% ÖNORM EN ISO 6227 

Sulfatgehalt Max. 10000 mg/kg ÖNORM EN ISO 2480 

Korngrößenverteilung < 0,125 mm                      < 5 M-% 

   0,125 mm bis 3,15 mm  ≥ 90 M-% 

>3,15 mm bis < 5,00 mm  < 5 M-% 

> 5,00 mm  (Überkorn)     = 0 M-% 

in Anlehnung an die 

ÖNORM EN 933-1 mit den 

angegeben Siebsätzen 

Tab. 8: Feuchtigkeitsgehalt, Zusammensetzung und Korngrößenverteilung vom Streusalz74 

5.2 Lagerhalle 

Die Streusalzlagerhalle ist auf einer 342 m² großen Asphaltfläche errichtet und 

besteht zum Großteil aus einer korrosionsbeständigen Holzkonstruktion, mit den 

Abmessungen 14 m Breite, 25 m Länge (in 5 m Schritten vergrößer- und 

verkleinerbar) und einer Höhe von 8,4 m (Abb. 31). 

Da sich aber das Schüttgut nicht exakt auf gleiche Höhe aufschieben lässt, beträgt 

das maximale Lagervolumen lediglich 1000 m³. 

                                            
73 Hoffmann, 2005, S.13 
74 Land NÖ, 2008, Anhang A.9 S.14f 
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Es werden im Moment 63 Lagerhallen in verschiedenen Größen in ganz 

Niederösterreich verwendet.75 

 
Abb. 31: Einreichplan76 & Lagerhalle außen (Standort: Wr. Neustadt West) 

Die relevanten Größen für die Salzlagerung77: 

• Befüllbare Breite: 13,88 m 

• Befüllbare Länge: 20 m 

• Befüllbare Höhe: 4,5 m (Abb. 32) 

• Lagervolumen: 1000 m³ 

• Anzahl der Lagerhallen: 63 

 
Abb. 32: Maximale Füllhöhe 

                                            
75 Böhmer, 2013, Interview 
76 Land NÖ, 2012, Anhang A.10 S.1 
77 Land NÖ, 2012, Anhang A.10 S.1 
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5.3 Streufahrzeuge 

Als Streufahrzeuge (Abb. 33 – links) werden LKWs oder ähnliche Trägerfahrzeuge 

mit einem Streuautomaten (Abb. 33 – mitte) ausgestattet. Diese sind in 

verschiedenen Größen erhältlich78. Derzeit sind drei Größenvarianten im Einsatz79 

(siehe Aufzählung unterhalb). Durch seitliches wegklappen werden die 

Behälterabdeckungen geöffnet (Abb. 33 – rechts) und können dann von oben mit 

Streusalz befüllt werden. 

 

Abb. 33: Streufahrzeug80, Streuautomat Arktis 25081 und Streufahrzeug offen 

Als relevante Randbedingungen sind zu beachten: 

• Streusalzfassungsvolumen: 2,5 / 5 / 7 m³ 

• Einfüllhöhe82: min. 3,8 m 

5.4 Nachschiebzeit 

Für Förderer mit fixem und beschränktem Entleerungsvolumen ist es notwendig, 

dass ein Baggerlader Salz in diesen Entleerungsbereich nachschiebt. 

• Nachschiebzeit: 10 min 

                                            
78 vgl. http://www.aebi-schmidt.at/de/produkte/glaettebekaempfung/175 (01.06.2014); vgl. 

http://www.aebi-schmidt.at/de/produkte/glaettebekaempfung/176 (01.06.2014); vgl. 
http://www.kahlbacher.com/kahlbacher/index.php/de/strassenerhaltung/streutechnik/streuautomat-
arktis#2-technische-daten (01.06.2014) 

79 Böhmer, 2013, Anhang A.3 S.1 
80 http://www.kahlbacher.com/kahlbacher/index.php/de/strassenerhaltung/streutechnik/streuautomat-

arktis# (01.06.2014) 
81http://www.kahlbacher.com/kahlbacher/images/images/new/strassenerhaltungstechnik/streugeraete/

ARKTIS/arktis_250.jpg (01.06.2014) 
82 Böhmer, 2013, Interview 
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5.5 Preissätze 

Preise gehören zu Randbedingungen, welche durch externe Anbieter festgelegt 

werden. 

5.5.1 Siloabblasbefüllung 

Der Preis für das Befüllen eines Steusalzsilos mittels Abblas-LKW 

(Kapitel 3.1.1), wird bestimmt durch den jeweiligen Zulieferer. Der günstigste 

Zulieferer wird durch eine jährliche Ausschreibung83 bestimmt. Der derzeitige 

Preis beträgt 10 € pro abgeblasene t Streusalz84. 

• Abblasbefüllungspreis: 10 €/t 

5.5.2 Treibstoff 

Als Treibstoffpreis wird der aktuelle Bruttopreis für Dieselkraftstoff für den 

Stichtag: 10.02.2014 der Homepage des Bundesministeriums für Wirtschaft, 

Familie und Jugend entnommen (Abb. 34). 

 
Abb. 34: Auszug - Treibstoffbild Österreich85 

Zusätzlich lässt sich aus den historischen Daten über die letzten 10 Jahre eine 

durchschnittliche jährliche Preissteigerung abschätzen. 

Preisstand 05.01.2004: 0,736 €/l86 

Preisstand 06.01.2014: 1,333 €/l87 

                                            
83 Land NÖ, 2008, Anhang A.9 
84 Böhmer, 2013, Anhang A.3 S.2 
85 http://www.bmwfj.gv.at/EnergieUndBergbau/Energiepreise/Seiten/MonitorTreibstoff.aspx?Report=3 

(14.02.2014) 
86 http://www.bmwfj.gv.at/EnergieUndBergbau/Energiepreise/Seiten/MonitorTreibstoff.aspx?Report=9 

(14.02.2014) 
87 http://www.bmwfj.gv.at/EnergieUndBergbau/Energiepreise/Seiten/MonitorTreibstoff.aspx?Report=9 

(14.02.2014) 
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Mit der Zinseszinsformel (Glg. 7)88: 

 

i  ... Zinssatz (= jährliche Preissteigerung) 
n  ... Laufzeit (= 10 Jahre) 
K0 ... Startkapital (= 0,736 €/l) 
Kn … Endkapital (= 1,333 €/l) 

ergibt sich somit eine jährliche Preissteigerung von 6,12 %. 

• Treibstoffpreis: 1,329 €/l 

• jährliche Treibstoffpreiserhöhung: 6,12 % 

5.5.3 Strom 

Auf gleiche Weise werden Strompreis und dessen jährliche Steigerung 

bestimmt. 

Da es jedoch für den Strom eine Vielzahl von Anbietern mit stark variierenden 

Angeboten gibt, fällt es schwer einen aktuellen und repräsentativen Wert zu 

finden. Deshalb wird ein Durchschnittswert von 2013 (Abb. 35) genommen und 

dieser mit der jährlichen Preissteigerung angepasst. 

 
Abb. 35: Auszug - Strompreis 201389 

Ein Strompreis von 2003 wurde der Homepage von Statistik Austria 

entnommen90: 0,13 €/kWh. Mit Glg. 7 ergibt dies eine Preissteigerung von 

4,82 %. 

                                            
88 http://de.wikipedia.org/wiki/Zinsrechnung (01.06.2014) 
89 http://www.bmwfj.gv.at/EnergieUndBergbau/Energiepreise/Seiten/MonitorStrom.aspx?Report=1 

(14.02.2014) 
90 http://www.bmwfj.gv.at/EnergieUndBergbau/Energiepreise/Seiten/MonitorStrom.aspx?Report=4 

(14.02.2014) 

(7) 
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Als Randbedingungen werden somit verwendet: 

• Strompreis: 0,218 €/kWh (0,2082 €/kWh + 4,82 %) 

• jährliche Strompreiserhöhung: 4,82 % 

5.5.4 Arbeitsstunden 

Da Personal nicht nur für die Bedienung der Streufahrzeuge, sondern während 

der Befüllung dieser, zumindest anwesend sein muss, ist es notwendig auch 

einen Arbeitsstundensatz festzulegen. 

In Absprache mit Ing. Böhmer91 beträgt dieser 30 €/Arbeitsstunde und Person. 

• Arbeitsstundensatz: 30 €/h 

5.5.5 Aushub 

Für einige Variante wird ein dementsprechend großer Aushub benötigt. Es liegt 

dafür ein Kostenvoranschlag vor, mit Laufmeterpreisangaben für einen Aushub 

bei Neubau und in einer bestehenden Halle inklusive Verschalung und Gitter92: 

• Aushubkostensatz bei Neubau: 709,3 €/lm 

• Aushubkostensatz bei bestehender Halle: 775,23 €/lm  

                                            
91 Böhmer, 2013, Anhang A.3 S.2 
92 Neusiedl-Bauer, 2013, Anhang A.11 S.1 
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6 Anlagenparameter 

Als Anlagenparameter werden nun Werte der einzelnen Anlagen definiert und 

bestimmt, um die infrage kommenden Förderer vergleichen zu können.  

6.1 Technische Bewertungskriterien 

Wie in Kapitel 4.3 beschrieben, werden Nutzwerte durch den potentiellen Anwender 

bestimmt, um den Grad der Zielerfüllung in der technischen Dimension feststellen 

und vergleichen zu können. 

6.1.1 Befüllzeit 

Die Befüllzeit der Streufahrzeuge hat neben der Zuverlässigkeit die höchste 

Priorität um einen reibungsfreien Ablauf der Straßenenteisung zu ermöglichen. 

Sie ist in erster Linie von der Förderleistung des jeweiligen Förderers abhängig. 

Es wird von den zur Verfügung stehenden Fahrzeugtypen das mit dem mittleren 

Fassungsvolumen (5 m³) zur Berechnung herangezogen. 

Generell berechnet sich die Befüllzeit (Glg. 8) mit: 

tbef = Vbef / Pförder 

tbef ... Befüllzeit [min] 
Vbef ... Befüllvolumen Streufahrzeug [m³] (= 5 m³) 
Pförder ... Förderleistung [m³/min] 

Für die Umrechnung der Förderleistung von t/h in m³/min werden die Werte 

durch 1,2 (Dichte des Streusalzes = 1,2 t/m³ – Kapitel 5.1) bzw. durch 60 (h -> 

min) dividiert. 

Mit der Punktbewertungsskala von Kapitel 4.3 werden die Punkte für die 

Befüllzeit wie folgt vergeben: 

(8) 
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Tab. 9: Befüllzeitbewertungsskala 

Um 5 m³ Streusalz mit einer 0,8 m³ fassenden Kranschaufel zu fördern, sind 

mindestens 7 Schaufelladungen notwendig. Für die Verfahr-, Beladungs- und 

Entladungswege der Kranschaufel werden durchschnittlich 2,5 min94 benötigt. 

Damit ergeben sich 17,5 min (Tab. 10). 
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Tab. 10: Befüllzeitbewertung 

6.1.2 Zuverlässigkeit 

Der gesamten Förderanlage darf bei Störung oder Ausfall einzelner Elemente 

keine lange Stillstandszeit widerfahren. Die Förderer müssen daher auf 

störungsanfällige Elemente untersucht werden. Je nach 

Ausfallswahrscheinlichkeit dieser Bereiche und Verfügbarkeit einer raschen 

Problemlösung kann eine Aussage über die Zuverlässigkeit der Gesamtanlage 

gemacht werden. 

                                            
93 siehe Kapitel 1.1 
94 Böhmer, 2013, Interview 
95 Böhmer, 2013, Interview 
96 Fa. fmld, 2012, Anhang A.13 S.1 
97 Böhmer, 2013, Anhang A.3 S.1f 
98 Fa. MAH, 2012, Anhang A.12  S.1 
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Da allerdings in den vorliegenden Datenblättern keine 

Ausfallswahrscheinlichkeiten, sowie Verfügbarkeit und Dauer einer 

Wiederinstandsetzung vorhanden sind, können Punkte für die Zuverlässigkeit 

lediglich durch Abschätzungen vergeben werden. 

Sollte es durch einen späteren Einsatz dieser Förderer zu besseren 

Erfahrungswerten kommen, kann das Kriterium Zuverlässigkeit leicht angepasst 

werden. 
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Tab. 11: Zuverlässigkeitsbewertungsskala 
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Tab. 12: Zuverlässigkeitsbewertung 

6.1.3 Entleerungsgrad 

Das komplette Fassungsvolumen der Lagerhalle beträgt 1000 m³ (Kapitel 5.2). 

Der Anteil, den eine Anlagenvariante fähig ist zu entleeren, gegenüber dem 

Gesamtvolumen, gibt den Entleerungsgrad (Glg. 9) an. 
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�ent = Vent / Vges 

�ent ... Entleerungsgrad [-] 
Vent ... Entleerungsvolumen [m³] 
Vges ... Gesamtvolumen [m³] (= 1000 m³) 

Wird das Silo direkt durch Abblasen vom Lieferanten befüllt, dann wird kein 

Streusalz der Lagerhalle entnommen und der Entleerungsgrad ergibt sich somit 

zu 0 %. Baggerlader und Stapler hingegen erreichen jeden Punkt der 

Lagerhalle und können somit 100 % des Gesamtvolumens entleeren. Mobiles 

Förderband und Kran besitzen die Einschränkung, dass es nicht möglich ist, 

Streusalz von den Hallenrändern und –ecken zu erreichen. Es wird daher ein 

Prozentsatz von 95 % angenommen. 

Für alle anderen Förderer muss zunächst das Entleerungsvolumen bestimmt 

bzw. berechnet werden. Die berechneten Entleerungsvolumina werden nicht 

exakt mit den tatsächlichen übereinstimmen, da es sich um theoretische 

Geometrien handelt, bieten aber eine gute Abschätzung für einen Vergleich der 

verschiedenen Förderervarianten. 

Abb. 36 zeigt den für die pneumatische Befüllung verwendeten 

Ansaugschlauch. Dieser erreicht in etwa 2 m² Grundfläche der 

Streusalzaufschüttung. Bei einer maximalen Füllhöhe von 4,5 m (Kapitel 5.2) 

ergibt sich ein Volumen von 9 m³. Berücksichtigt man noch ein Nachrutschen 

des Streusalzes von der Seite mit dem Faktor 1,2 so ergeben sich 10,8 m³ 

Entleerungsvolumen. 

 
Abb. 36: Ansaugschlauch für pneumatische Befüllung 

(9) 
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Verwendet man einen Schieber, eine Zellradschleuse oder einen kurzen 

Schneckenförderer als Sammel- und Dosierelement für das Becherwerk so 

steht eine Bodenfläche von 1 m³ (Abb. 18) zur Verfügung. Das Volumen, 

welches hierbei entnommen werden kann entspricht einem halben Kegelstumpf 

(Abb. 37) (Glg. 10) 99. 

 
Abb. 37: Entleerungsvolumen von Schieber, Zellradschleuse und kurzem Schneckenförderer mit 

Becherwerk 

 

Radius r wird mit 0,564 m für die Bodenfläche (������� eingesetzt. Radius R 

ergibt sich zu 8,358 m (mit r + (4,5 m / tan(30°)100). Das ergibt ein 

Entleerungsvolumen von 176,5 m³. 

Um das Entleerungsvolumen für einen Schneckenförderer zu bestimmen, der 

15 m weit in die Lagerhalle hinein reicht, wird das Volumen von einem 

Trapezförmigen Trog herangezogen (Abb. 38)(Glg. 11)101. 

                                            
99 http://de.wikipedia.org/wiki/Kegelstumpf (01.06.2014) 
100 max. Füllhöhe = 4,5m (Kapitel 5.2) bzw. Böschungswinkel = 30° (Kapitel 5.1) 
101 http://de.wikipedia.org/wiki/Trapez_(Geometrie) (01.06.2014) 

(10) 
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Abb. 38: Entleerungsvolumen von langem Schneckenförderer mit Becherwerk 

 

Mit den Seitenlängen a = 1 m (Gitterbreite), c = 16,588 m (mit a + 2*(4,5 m / 

tan(30°)102), der Höhe h = 4,5 m und einer Länge von 15 m erreicht man ein 

Entleerungsvolumen von 593,6 m³. 

Das Entleerungsvolumen des Kettenförderers kann als Kombination von Trog 

und Kegelstumpf beschrieben werden (Abb. 39). Mit obigen Werten (mit der 

Ausnahme, dass die Länge nur 5 m beträgt) ergeben sich 374,4 m³. 

 
Abb. 39: Entleerungsvolumen des Kettenförderers 

                                            
102 max. Füllhöhe = 4,5m (Kapitel 5.2) bzw. Böschungswinkel = 30° (Kapitel 5.1) 

(11) 
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Mit der Punktbewertungsskala von Kapitel 4.3 werden die Punkte für den 

Entleerungsgrad wie folgt vergeben: 

�

/�
������������� 3���
��

�������
�4	����5� �78%�H�6��%%�H� ��

,�
� 7'%�H�6�8%�H� ��

0����	������ 7�%�H�6�'%�H� ��

������������
������� 7�%�H�6�%�H� ��

������	��	����� I�%�H� %�
Tab. 13: Entleerungsgradbewertungsskala 
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Tab. 14: Entleerungsgradbewertung 

6.1.4 Automatisierungsgrad 

Um einen Automatisierungsgrad bestimmen zu können, werden die notwenigen 

Bedienzeiten betrachtet. Der Zeitanteil der manuellen Tätigkeiten, die während 

der gesamten Befüllzeit aufgewendet werden muss, gibt den Grad der 

Automatisierung (Glg. 12). Je kleiner der manuelle Zeitaufwand, desto höher 

die Automatisierung. 

�auto = 1 – tbed / tbef 

�auto ... Automatisierungsgrad [-] 
tbed ... Bedienzeit [min] 
tbef ... Befüllzeit [min] 

(12) 
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Für die Abblasbefüllung des Silos durch den Lieferanten, wird keine Bedienzeit 

benötigt, allerdings muss während der gesamten Befülldauer der Schieber des 

Silos betätigt werden. Wird es durch eine pneumatische Pumpe befüllt, muss 

dies manuell geschehen und der Ansaugschlauch über die gesamte Befüllzeit 

händisch geführt werden. Dies führt zu einer Bedienzeit, welche der Befüllzeit 

entspricht. 

Ebenso benötigen die Varianten: Baggerlader, Stapler, mobiles Förderband und 

Kran eine manuelle Bedienung für die gesamte Befüllzeit. 

Der Rohrkettenförderer muss lediglich ein- und ausgeschalten werden. Der 

Befüllvorgang geschieht selbstständig. 

Wird ein Becherwerk eingesetzt so müssen zum Ein- und Ausschalten noch 

zusätzlich die Sammel- und Dosierelemente bedient werden. Aber auch hier 

geschieht der Befüllvorgang selbstständig. 

Mit der Punktbewertungsskala von Kapitel 4.3 werden die Punkte für den 

Automatisierungsgrad wie folgt vergeben: 
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Tab. 15: Automatisierungsbewertungsskala 

���	��!�	
�
����

�-��'�:�

���-��!�	

�%�
�


�����-��'�:�

0�
���
	�	�����������

J��
��

�����	����������

$��%�������&(�

�	����	
�0��������-������ 8� �	�� 8� �	�� %�H� ��

�	����	
�?�����
	���������-������ 9%� �	�� 9%� �	�� %�H� ��

������������ �%� �	�� �%� �	�� %�H� ��

�
�?���� �%� �	�� �%� �	�� %�H� ��

������������	
����	����� %&'� �	�� �&+� �	�� 8+&��H� !�

������������	
����������������� %&'� �	�� �&+� �	�� 8+&��H� !�

������������	
����!��������������������� %&'� �	�� �&+� �	�� 8+&��H� !�

������������	
�������������������������� %&'� �	�� �&+� �	�� 8+&��H� !�

������

����������� %&�� �	�� (&'� �	�� 9+�H� (�

 ��	����#���������� �%� �	�� �%� �	�� %�H� ��

$���� �(&'� �	�� �(&'� �	�� %�H� ��

Tab. 16: Automatisierungsbewertung 

                                            
103 siehe Kapitel 6.1.1 
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6.2 Kosten 

Um die wirtschaftliche Wertigkeit der Lösungsvarianten bestimmen zu können bzw. 

eine Gesamtkostenrechnung mittels Lebenszykluskosten durchführen zu können, 

werden nun alle notwendigen Kostenfaktoren vorgestellt. Einen Überblick gibt Abb. 

40. 

 
Abb. 40: Schematische Darstellung der Life Cycle Costs104 

6.2.1 Beschaffungskosten 

Verbunden mit der Anschaffung einer Anlage werden im Normalfall noch etliche 

zusätzliche Aufgaben – noch vor der eigentlichen Nutzung – erledigt, die einen 

Aufwand und somit eigene Kostenfaktoren mit sich bringen. Zu diesen 

zählen105: 

• Konzept & Definition 

• Entwurf & Entwicklung 

• Herstellung 

• Einbau (Lieferung und Montage) 

                                            
104 VDI 2884, 2005, S.5 
105 vgl. DIN EN 60300-3-3, 2005, S.6 



Umsetzung der Theorie  47 

Diese Aufgaben werden in unserem Fall von den jeweiligen Herstellern bzw. 

Lieferanten übernommen und sind somit im Einkaufspreis bereits eingerechnet. 

Der Einkaufspreis wird deshalb in weiterer Folge als Anschaffungskosten 

bezeichnet. 

Auf der Seite des Betreibers könnte man noch Kosten für: 

• Planung 

• Kapitalbeschaffung 

berücksichtigen.106 Da allerdings für die Kapitalbeschaffung in diesem Fall keine 

zusätzlichen Kosten anfallen und die Planungskosten für alle Anlagenvarianten 

die gleichen sind, werden diese in der Berechnung vernachlässigt. 

Um die Beschaffungskosten (Glg. 13)(Tab. 17) der verschiedenen Varianten 

vergleichen zu können, werden die Einkaufspreise mit Aushubkosten (Glg. 14) 

auf die jeweilige Lebensdauer bezogen: 

KBeschaffung = (PEink + PAush) / tLeben 

KBeschaffung ... Beschaffungskosten [€/Jahr] 
PEink  ... Einkaufspreis [€] 
PAush  ... Aushubpreis [€] 
tLeben  ... Lebensdauer [Jahre] 

PAush = SAush * lAush 

PAush ... Aushubpreis [€/] 
SAush ... Aushubpreissatz [€/lm] (= 709,3 €/lm – Kapitel 5.5.5) 
lAush ... Aushublänge [lm] 

Die Einkaufspreise für Silo (100.000 €), Baggerlader (80.000 €), Stapler 

(30.000 €) und mobiles Förderband (40.000 €) wurden von Ing. Böhmer 

definiert.��%( 

                                            
106 vgl. VDI 2884, 2005, S.12 
107 Böhmer, 2013, Anhang A.3 S.1 

(13) 

(14) 
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Für Becherwerk (40.596 €)108, Rohrkettenförderer (125.640 €)109 und Kran 

(73.883 €)110 wurden bereits Angebote gelegt. Als Einkaufspreis werden für das 

Becherwerk alle Angebotspositionen (ausgenommen Pos. 4), für den 

Rohrkettenförderer alle Positionen (ausgenommen Pos. 1.4) und für den Kran 

Pos. 5.1 herangezogen. Außerdem kommen noch jeweils 20 % Mehrwertsteuer 

hinzu. 

Aufgrund der Entscheidung, Angebote mancher Förderelemente erst nach 

diesem Variantenvergleich einzuholen, werden vorläufige Schätzwerte 

verwendet.111 Dies gilt für folgende Elemente: Schieber (1.000 €), 

Zellradschleuse (5.000 €), kurzer Schneckenförderer (20.000 €) und langer 

Schneckenförderer (100.000 €). 

Ein Aushub ist für alle Varianten mit Becherwerk sowie Rohrkettenförderer 

notwendig. Für ein Becherwerk mit Schieber oder Zellradschleuse werden 3 lm 

an Aushub benötigt (Abb. 18). Der kurze Schneckenförderer braucht 

zusätzliche um 1 lm mehr, um den Antrieb platzieren zu können (Abb. 21). Wird 

ein langer Schneckenförderer verwendet, so muss diese zusätzliche Länge 

ebenfalls berücksichtigt werden. Der Rohrkettenförderer benötigt laut Abb. 23 

9 lm Aushub. 
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Tab. 17: Beschaffungskosten 

                                            
108 Fa. MAH, 2012, Anhang A.12  S.1ff 
109 Fa. fmld, 2012, Anhang A.13 S.1 
110 Fa. Weisser, 2009, Anhang A.14 S.42 
111 vgl. Böhmer, 2012, Anhang A.2 
112 Böhmer, 2013, Interview 
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6.2.2 Besitzkosten 

Unter Besitzkosten werden nun alle Kostenfaktoren aufgelistet, die anfallen, 

sobald dem Betreiber  die Anlage übergeben wird. 

6.2.2.1 Betrieb 

Die Betriebskosten (Glg. 15)(Tab. 21) ergeben sich aus den jeweils 

benötigten Betriebsmitteln (Streusalz, Diesel und Strom) (Glg. 16)(Tab. 

20) und der Arbeitszeit (Glg. 17)(Tab. 18), welche während der Nutzung 

aufgewendet werden, dessen Mengen und dazugehörigen Preissätzen 

(Kapitel 5.5). 

Mit einem Jahresverbrauch von 2000 t – 3000 t Streusalz wird der 

Durchschnittswert von 2500 t für den Vergleich herangezogen. 

KBetr = KBmittel + KArbeit 

KBetr ... Betriebskosten [€/2500t] 
KBmittel ... Betriebsmittelkosten [€/2500t] 
KArbeit ... Arbeitskosten [€/2500t] 

KBmittel = � MBmittel * SBmittel 

KBmittel ... Betriebsmittelkosten [€/2500t] 
MBmittel ... Menge des Betriebsmittels [t/2500t, l/2500t, kWh/2500t] 
SBmittel ... Betriebsmittelpreissatz [€/t; €/l; €/kWh] (=10 €/t; 1,329 €/l; 

0,218 €/kWh – Kapitel 5.5.1; 5.5.2; 5.5.3) 

KArbeit = tArbeit * SArbeit 

KArbeit ... Arbeitskosten [€/2500t] 
tArbeit ... Arbeitsstunden [h/2500t] 
SArbeit ... Arbeitsstundensatz [€/h] (= 30 €/h – Kapitel 5.5.4) 

(15) 

(16) 

(17) 
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Als Arbeitszeiten (Glg. 18)(Tab. 18) werden die Befüllzeiten von 

Kapitel 6.1.1 herangezogen und auf 2500 t hochgerechnet (� 2083 m³ mit 

�Streusalz = 1,2 t/m³ – siehe Kapitel 5.1). Außerdem müssen zusätzlich noch 

Nachschiebezeiten (Glg. 19) addiert werden, sobald das jeweilige 

Entleerungsvolumen (Kapitel 6.1.3) eines Förderers erschöpft ist. Um zu 

berücksichtigen, dass es nicht möglich ist, das volle Entleerungsvolumen 

bei teilgefülltem Lager auszuschöpfen, wird die Anzahl der 

Nachschiebetätigkeiten um 5 erhöht. Dies ist bei kompletter Entleerung 

hinfällig. 

tArbeit = t2500 + nnach * tnach 

tArbeit ... Arbeitszeit um 2500 t Streusalz in Streufahrzeuge zu füllen mit 
Nachschiebezeiten [h/2500t] 

t2500t ... Arbeitszeit um 2500 t Streusalz in Streufahrzeuge zu füllen 
[h/2500t] 

nnach ... Anzahl der Nachschiebetätigkeiten (aufgerundet) [-] 
tnach ... Nachschiebezeit [h] (= 10 min – Kapitel 5.4) 

nnach = 1 / �ent + 5 

nnach ... Anzahl der Nachschiebetätigkeiten (aufgerundet) [-] 
�ent ... Entleerungsgrad [-] (Kapitel 6.1.3) 

 

(18) 

(19) 
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Tab. 18: Arbeitszeit 

Wird das Silo durch den Lieferanten befüllt, so ist das notwendige 

Betriebsmittel das Streusalz selber (2.500 t). Wird es hingegen über eine 

pneumatische Pumpe nachgefüllt, dann ergeben sich die 

Betriebsmittelkosten über die elektrische Leistung der Pumpe, und die 

Einsatzdauer. 

Becherwerkvarianten (7,5 kW)115, Rohrkettenförderer (9,2 kW)116, Kran 

(5 kW)117 und mobiles Förderband werden in gleicher Weise wie die 

Pumpenvariante berechnet, wobei die Werte für Zellradschleuse und 

Schneckenförderer zu dem Becherwerk addiert werden. 

Die elektrische Leistung von Zellradschleuse und Schneckenförderer wird 

mit vorgegebener Förderleistung des Becherwerkes (100 t/h) ausgelegt: 

                                            
113 siehe Kapitel 6.1.1 
114 siehe Kapitel 6.1.3 
115 Fa. MAH, 2012, Anhang A.12 S.1 
116 Fa. fmld, 2012, Anhang A.13 S.4 
117 Fa. Weisser, 2009, Anhang A.14 S.33 
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Elektrische Leistung: Zellradschleuse 

Mit (Glg. 20)118 

 

P  ... Energiebedarf für den Rotor (überschläglich) [kW] 
dz  ... Zellenraddurchmesser [m] ( = 0,25 ... 0,8 m) 

und (Glg. 21)119 

 

Qm ... erreichbarer Massendurchsatz [t/h] ( = 100 t/h) 
�  ... Schüttdichte [t/m³] ( = 1,2 t/m³) 
�f  ... Füllungsgrad [-] ( = 0,4 ... 0,6 -> 0,5 gewählt) 
vz ... Zellradumfangsgeschwindigkeit [m/s] ( = 0,4 ... 0,8 m/s -> 

0,6 m/s gewählt) 
lz   ... Länge des Rotors [m] ( lz � dz ) 
�z  ... Ausnutzungsgrad des Rotors [-] ( = 0,6 ... 0,8 -> 0,7 gewählt) 

ergibt sich dz = 0,664 m und damit P = 4,41 kW. 

Um auf die elektrische Leistung zu kommen (Glg. 22)120 muss noch der 

Wirkungsgrad des Antriebsstranges berücksichtigt werden. Für einen 

Standardmotor kann die Klasse IE2 mit 94 % Wirkungsgrad herangezogen 

werden.121 Der Gesamtwirkungsgrad wird auf 90 % abgeschätzt. 

 

PM ... elektrische Leistung am Motor [kW] 
P  ... Energiebedarf für den Rotor [kW] ( = 4,41 kW) 
�ges ... Gesamtwirkungsgrad des Antriebes ( = 0,9) 

Die elektrische Leistung für die Zellradschleuse errechnet sich somit zu 

4,9 kW. 

                                            
118 Pajer, 1988, S.291 
119 Pajer, 1988, S.291 
120 Hoffmann, 2004, S.90 
121 http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromotor (01.06.2014) 

  (20) 

  (21) 

   (22) 
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Elektrische Leistung: Schneckenförderer 

Mit (Glg. 23)122 

 

P  ... Antriebsleistung des Schneckenförderers [W] 
Q  ... sekundliche Fördermenge [kg/s] ( = 100 t/h ����	
������
g  ... Erdbeschleunigung [m/s²] ( = 9,81 m/s²) 
wSch ... Reibungsbeiwert [-] ( = 3,5 für Salz – Tab. 19) 
L ... Horizontalprojektion der Förderstrecke [m] ( = 1 m für kurze 

und 15 m für lange Schneckenfördervariante) 
H  ... Förderhöhe [m] ( = 0 m) 

 
Tab. 19: Förderguteinteilung für Schneckenförderer123 

ergeben sich P = 0,95 kW für die kurze und P = 14,3 kW für die lange 

Variante. 

Wird hier ebenfalls ein Wirkungsgrad von 90 % berücksichtigt, so wird eine 

elektrische Leistung von 1,1 bzw. 15,9 kW benötigt. 

Für Baggerlader und Stapler ist Diesel das Betriebsmittel, welches 

während der Einsatzdauer verwendet wird. Zusätzlich muss noch ein 

Dieselverbrauch für das Nachschieben und das mobile Förderband 

berücksichtigt werden, da das Streufahrzeug während der Beladung 

mitfahren muss. 

                                            
122 Hoffmann, 2004, S.100 
123 Hoffmann, 2004, S.99 

 (23) 
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Als Richtwert für den Treibstoffverbrauch wird der Mittelwert von 73 

Baggerladern betrachtet (� = 3,16 l/Einsatzstunde)���. Berücksichtig man 

die Standardabweichung von � = 0,66 l/Einsatzstunde��', dann liegt der 

Verbrauch mit einer Wahrscheinlichkeit von 84 % (� + 1�) (Abb. 41) unter 

3,82 l/h. Aufgerundeten ergibt das einen Wert von 4 l/h. 

 
Abb. 41: Standardnormalverteilung126 
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Tab. 20: Menge des Betriebsmittels 

                                            
124 Land NÖ, 2010, Anhang A.15 S.2 
125 Land NÖ, 2010, Anhang A.15 S.2 
126 http://de.wikipedia.org/wiki/Standardabweichung (16.6.2014) 
127 Böhmer, 2013, Interview 

84 % 
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Tab. 21: Betriebskosten 

6.2.2.2 Instandhaltung 

Eingesetzte Anlagen und deren Komponenten müssen gewartet werden, 

um ihre vollständigen Funktionen zu behalten. Ebenso sind gelegentliche 

Reparaturkosten unvermeidbar. 

Für Baggerlader128 und Stapler129 wird durch statistische Auswertung der 

historischen Daten ein Instandhaltungskostenfaktor (6,67 bzw. 

8 €/Betriebsstunde) abgeschätzt. Diese Daten beinhalten Wartungs- und 

Reparaturkosten von 142 eingesetzten Fahrzeugen verschiedener 

Standorte. 

Ein Instandhaltungskostenfaktor anderer Maschinen und Elemente kann 

ohne entsprechende Daten  lediglich durch eigene Erfahrungswerte bzw. 

durch Empfehlungen des Herstellers berücksichtigt werden. 

Da es sich hier um zukünftige Prognosen handelt, wäre es sinnvoll, diese 

beim Erhalten tatsächlicher Instandhaltungskosten ständig zu 

aktualisieren. 

                                            
128 Land NÖ, 2010, Anhang A.15 S.1f 
129 Land NÖ, 2010, Anhang A.16 S.2f 
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Die Instandhaltungskostenfaktoren mit den jährlichen Einsatzstunden 

ergeben die jährlichen Instandhaltungskosten (Glg. 24)(Tab. 22). 

KInstand = fInstand * t2500t + fInstand_Bag * tnach_ges 

KInstand ... Instandhaltungskosten [€/2500t] 
fInstand ... Instandhaltungskostenfaktor [€/h] 
t2500t ... Einsatzstunden für 2500 t [h] 
fInstand_Bag ... Instandhaltungskostenfaktor für Baggerlader [€/h] ( = 6,67 €/h) 
tnach_ges ... Nachschiebezeit [h] 
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Tab. 22: Instandhaltungskosten 

6.2.2.3 Sonstiges 

Abgesehen von den ersten zwei Punkten, können auch noch weitere 

Kosten für den Besitz anfallen.132 Hierzu zählt die Versicherung von 

Fahrzeugen. Diese Beträgt für Baggerlader133 und Stapler134 396,2 € pro 

Jahr (= KSonst). 

 

                                            
130 siehe Kapitel 6.2.2.1 
131 siehe Kapitel 6.2.2.1 
132 vgl. VDI 2884, 2005, S.14 
133 Land NÖ, 2010, Anhang A.15 S.3 
134 Land NÖ, 2010, Anhang A.16 S.4 
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Die Besitzkosten (Glg. 25)(Tab. 23) werden mit: 

KBesitz = KBetr + KInstand +KSonst 

KBesitz ... Besitzkosten [€/Jahr] 
KBetr ... Betriebskosten [€/2500t] 
KInstand ... Instandhaltungskosten [€/2500t] 
KSonst ... Sonstige Kosten [€/Jahr] 

berechnet. 

Da für den Jahresverbrauch 2500 t angenommen werden, können Besitzkosten 

in €/Jahr angegeben werden. 
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6.2.3 Entsorgungskosten 

Nach Nutzung einer Betriebsanlage entstehen üblicher Weise noch Kosten, die 

für eine Außerbetriebnahme anfallen135: 

• Entsorgung von Betriebsstoffen 

• Demontagekosten 

• Rückbaukosten 

• Rekultivierungskosten 

• Sanierungskosten 

• Kosten für notwendige Gutachten 

Ebenso können auch Erträge durch Verwertung einer Betriebsanlage 

entstehen136: 

• Endlagerungskosten 

• Verkauf 

• Recyclingkosten/Wiederverwendung 

• Verschrottung 

• Auflösung des Lagerbestands/Verwertung der Ersatzteile 

• Weiterverwendungswert 

Welcher der hier genannten Fälle eintritt, ist noch unbekannt und kann erst 

durch Bestimmung einer geplanten Vorgangsweise berücksichtigt werden. 

Deshalb werden für die jetzige Kostenberechnung keine Entsorgungskosten 

verwendet. 

                                            
135 vgl. VDI 2884, 2005, S.16 
136 vgl. VDI 2884, 2005, S.16 



Ergebnisse / Diskussion  59 

7 Technisch-wirtschaftliche Bewertung der Varianten 

Die im vorigen Kapitel berechneten bzw. bestimmten Kosten und Nutzwerte können 

nun mithilfe der Berechnungsmethoden aus Kapitel 4 normiert und gewichtet werden. 

Damit lässt sich dann ein Vergleich und eine Beurteilung aller vorgestellten Förderer 

vornehmen. 

7.1 Bestimmung der technischen Wertigkeit 

Mit der Glg. 6 aus Kapitel 4.3: 

 

lässt sich nun die gewichtete technische Wertigkeit xg (Tab. 24) errechnen. Und 

zwar mit pmax = 4 (Kapitel 6.1), der Gewichtung aus Kapitel 4.3: 
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und den vergebenden Punkten der Nutzwertmerkmale aus Kapitel 6.1: 
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Tab. 24: Gewichtete technische Wertigkeit 

                                            
137 siehe Kapitel 4.3 
138 siehe Kapitel 6.1.1 
139 siehe Kapitel 6.1.2 
140 siehe Kapitel 6.1.3 
141 siehe Kapitel 6.1.4 
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Abb. 42: Gewichtete technische Wertigkeit 

7.2 Bestimmung der wirtschaftlichen Wertigkeit 

Für die wirtschaftliche Wertigkeit werden zuerst die Kosten aus Kapitel 6.2 mit 

Glg. 3 aus Kapitel 4.1 zu den Lebenszykluskosten zusammengefasst (Tab. 25). 

 

Um nun eine wirtschaftliche Wertigkeit (Glg. 4) zu erhalten, müssen diese auf 

Vergleichskosten Hi bezogen werden. Die Vergleichskosten werden durch 

zulässige Kosten Hi = 0,7*Hzul oder durch Kosten der billigsten Variante 

Hi = 0,7*Hmin bestimmt.142 

                                            
142 vgl. Pahl, 2007, S.176 
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Werden die Kosten der billigsten Variante verwendet so lässt sich eine 

wirtschaftliche Wertigkeit von maximal 0,7 erreichen. Für die technische 

Wertigkeit hingegen ist ein maximaler Wert von 1 möglich. Um das Niveau für 

einen Gesamtwertigkeitsberechnung anzupassen, werden als zulässige Kosten 

7.000 €/Jahr festgesetzt, wodurch sich die Vergleichskosten zu 4.900 €/Jahr 

ergeben (statt der minimalen Kosten von 5.489 €/Jahr – Tab. 25). 

 

y  ... wirtschaftliche Wertigkeit [-] 
Hi ... Vergleichskosten [€] bzw. [€/Zeiteinheit] ( = 4.900 €/Jahr) 
H ... Lebenszykluskosten [€] bzw. [€/Zeiteinheit] (Tab. 25) 
Hzul ... zulässige Kosten [€] bzw. [€/Zeiteinheit] ( = 7.000 €/Jahr) 

Dadurch erhält man nun die wirtschaftliche Wertigkeit für alle Varianten: 
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143 siehe Kapitel 6.2.1 
144 siehe Kapitel 6.2.2 
145 siehe Kapitel 6.2.3 
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Abb. 43: Wirtschaftliche Wertigkeit 

7.3 Bestimmung der Gesamtwertigkeit 

Die Gesamtwertigkeit errechnet sich aus den beiden unabhängigen 

Wertigkeiten mit Hilfe des Hyperbelverfahrens (Glg. 2) 

 

W ... Gesamtwertigkeit [-] 
Wt ... technische Wertigkeit [-] (������
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Tab. 26: Gesamtwertigkeit 

 
Abb. 44: Gegenüberstellung der Wertigkeiten 

                                            
146 siehe Kapitel 7.1 
147 siehe Kapitel 7.2 
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Wird die obige Liste nach der Gesamtwertigkeit mit dem Wert absteigend 

sortiert, dann ergibt sich eine Rangliste mit: 
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Tab. 27: Rangordnung der Förderer 

 
Abb. 45: Rangordnung der Förderer 

                                            
148 siehe Kapitel 7.1 
149 siehe Kapitel 7.2 
150 siehe Kapitel 7.3 
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7.4 Auswertung und Beurteilung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse der technischen und wirtschaftlichen Wertigkeit können nun in 

einem Stärke-Diagramm (Abb. 46) anschaulich gemacht werden. Hierzu wird 

die technische Wertigkeit auf der x-Achse und die wirtschaftliche Wertigkeit auf 

der y-Achse aufgetragen: 

 
Abb. 46: s-Diagramm der Förderer 

 

Die Gesamtwertigkeit wird sichtbar, wenn man sich an den durchgezogenen 

Linien orientiert. Sie repräsentieren die gleiche Gesamtwertigkeit entlang dieser 

Feldlinien. Die Rangordnung aus Kapitel 7.3 ist hier ebenfalls eingetragen: 
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Abb. 47: s-Diagramm mit Gesamtwertigkeit und vergebenen Rängen 

Aus diesem abschließenden Vergleich ist ersichtlich, dass die Kombination von 

einem Becherwerk mit einem Schieber (Abb. 18), Zellradschleuse (Abb. 19) 

oder einem kurzem Schneckenförderer (Abb. 20) die sowohl kostengünstigste 

als auch technisch beste Lösung bieten (Abb. 37). Grund dafür sind die 

niedrigen Anschaffungs- und Besitzkosten sowie ein einfacher und 

zuverlässiger Betrieb. Damit liegen sie auf Rang 1,2 und 3. 
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Abb. 18: Becherwerk mit Schieber       Abb. 19: Zellradschleuse 

 
Abb. 21: Becherwerk mit kurzem Schneckenförderer  

 
Abb. 37: Entleerungsvolumen von Schieber, Zellradschleuse und kurzem Schneckenförderer 

mit Becherwerk 
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An vierter Stelle reiht sich der Stapler (Abb. 13 – links), der sich vor allem durch 

den niedrigsten Einkaufspreis mit mäßigen Besitzkosten auszeichnet und 

dadurch einen recht hohen wirtschaftlichen Wert erzielt. Als technische Lösung 

erreicht er allerdings nur einen Wert im mittleren Bereich, da sich durch den 

händischen Betrieb und dem Fassungsvermögen der Schaufel von nur 1 m³ 

längere Befüllzeiten ergeben und keine Automatisierung möglich ist. 

 
Abb. 13 – links: Stapler 

Das mobile Förderband (Abb. 24) folgt auf Rang 5. Hier ist allerdings zu 

beachten, dass diese Fördervariante nur mit einer zweiten Bedienperson 

einsetzbar ist. 

 
Abb. 24: Mobiles Förderband 

Ähnlich dem Stapler nur mit höheren Beschaffungskosten kommt der 

Baggerlader (Abb. 13 – mitte) auf Rang 6. 

 
Abb. 13 – mitte: Baggerladerbeladung 
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Rohrkettenförderer (Abb. 23, Abb. 39) und Becherwerk mit langem 

Schneckenförderer (Abb. 38) wären mit ihren technischen Wert zwar gute 

Lösungen, nur sind sie durch die hohen Anschaffungskosten gesamt betrachtet 

nur auf Rang 7 und 8. 

 
Abb. 23: Rohrkettenförderer – Angebotszeichnung   Abb. 39: Entleerungsvolumen des Kettenförderers 

 
Abb. 38: Entleerungsvolumen von langem Schneckenförderer mit Becherwerk 

Für den Kran (Abb. 25) ergibt sich Rang 9 aufgrund erhöhter Anschaffungs- und 

Besitzkosten bzw. durch lange Befüllzeiten, manuelle Bedienung und sehr 

rostanfällige Teile. Allerdings ist es immer noch eine bevorzugte Variante 

gegenüber den beiden Silovarianten. Sollte aufgrund von Umweltbestimmungen 

kein Stapler oder Baggerlader einsetzbar sein, keine Aushübe möglich und eine 

2. Bedienperson nicht verfügbar sein, so stellt sich ein Kran als beste Lösung 

heraus. 

 
Abb. 25: Zweiträger-Brückenkran in Lagerhalle (Baden) 
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Verwendet man ein Silo mit Abblasbefüllung (Abb. 11), dann liegt zwar dessen 

technische Wertigkeit im mittleren Bereich, hat aber durch den hohen 

Anlieferungspreis die höchsten Betriebs- bzw. Besitzkosten aller vergleichbaren 

Varianten. Damit besetzt es den vorletzten Rang 10. 

 
Abb. 11: Abblasbefüllung Holten 

Als schlechteste Variante aus diesem Vergleich geht das Silo mit 

pneumatischer Befüllung (Abb. 36) mit Rang 11 hervor. Trotz des Wegfallens 

der zusätzlichen Lieferkosten für ein Abblasen in das Silo ergeben sich sehr 

hohe Betriebskosten. Der schlechte Wirkungsgrad einer pneumatischen 

Förderung bedingt eine niedrige Förderleistung und damit eine sehr hohe 

Befüll- und Einsatzdauer, was hohe Energie- und Arbeitskosten zur Folge hat. 

Hinzu kommt noch, dass diese Variante alle technischen Kriterien nur 

unbefriedigend erfüllt. 

 
Abb. 36: Ansaugschlauch für pneumatische Befüllung
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8 Zusammenfassung und Ausblick 

Um Streufahrzeuge mit Streusalz zu befüllen, hat das Land NÖ die Möglichkeit, das 

Salz aus einem Silo oder einer Salzlagerhalle zu entnehmen. Allerdings verursacht 

das Abblasbefüllen des Silos durch externe Lieferanten hohe Kosten und die 

Entnahme aus dem Salzlager mit Stapler oder Baggerlader gestaltet sich recht 

aufwendig. Deshalb wurde nach alternativen Befüllungsmöglichkeiten der 

Streufahrzeuge (oder dem Silo) gesucht. 

Infrage kommende und brauchbare Alternativen wurden durch methodisches 

Konzipieren gefunden und ausgewählt. Mit den bereits vorhandenen und 

vorgegebenen Förderern ergaben sich 11 zu vergleichende Varianten, welche im 

Stande sind die geforderten Aufgabenstellungen zu erfüllen. 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag nun darin, diese 11 Varianten vergleichbar zu 

machen und zwar in zwei Dimensionen: den Kosten und dem Nutzen. 

Eine Gesamtkostenrechnung stellte die Grundlage der Kostendimension dar. Die 

Gesamtkosten wurden durch Lebenszykluskosten bestimmt und deren Umrechnung 

in eine wirtschaftliche Wertigkeit erlaubte einen Kostenvergleich aller Varianten. 

Eine Nutzwertanalyse bildete die Grundlage für die Berechnung einer technischen 

Wertigkeit, welche es möglich machte, den Nutzen der Varianten zu vergleichen. 

Da sowohl die wirtschaftliche als auch technische Wertigkeit einen Wert von 0 – 1 

annehmen können, konnten diese zu einer Gesamtwertigkeit zusammen gefasst 

werden. Aus dieser ging hervor, dass als beste Alternative ein Becherwerk zur 

Förderung, mit einem Schieber, Zellradschleuse oder kurzem Schneckenförderer 

zum Sammeln und Dosieren des Streusalzes aus der Lagerhalle geeignet ist. 

Sollten weitere alternative Förderanlagen verglichen oder die Anforderungen 

abgeändert werden, so kann die vorliegende Arbeit als Grundlage für zukünftige 

Entscheidungen herangezogen werden, um die beste wirtschaftliche und technische 

Alternative auszuwählen. 
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Voraussetzung für genaue und aussagekräftige Ergebnisse ist hierfür eine 

gewissenhafte und konsequente Aktualisierung der Eingabewerte. Insbesondere gilt 

dies für Werte der Instandhaltung und Zuverlässigkeit, die bei zukünftig umgesetzten 

Anlagen dokumentiert werden können. Mit konkreten Erfahrungswerten lässt sich 

dann eine exaktere Aussage über die Gesamtwertigkeit treffen. 

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung der vorliegenden Arbeit ist seitens der 

Landesregierung NÖ noch keine Entscheidung betreffend Konzept zukünftiger 

Anlagen gefallen. 
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Michael Brunner

Von: Böhmer Andreas (ST2) [Andreas.Boehmer@noel.gv.at]
Gesendet: Freitag, 08. März 2013 11:27
An: Michael Brunner
Betreff: AW: Daten / Unterlagen Salzförderung

SG Herr Brunner, ich hatte heute ein Gespräch mit unserem Hochbau – in Josefsberg haben wir heuer einen Neubau 
einer Salzlagerhalle. 
 
Dazu benötigen wir schon dringend die Rechnung um festlegen zu können wie die Salzentnahme erfolgt. Hätten Sie 
eventuell auch Zeit für ein persönliches Gespräch in St. Pölten? 
 
Ein kleines Update habe ich – das Salzförderband kostet ca. 40t€. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Andreas Böhmer 
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SG Herr Brunner, bitte entschuldigen dass Sie auf die notwendigen Unterlagen so lange haben warten müssen. 
 
Folgende Daten kann ich Ihnen für die Rentabilitätsrechnung zur Verfügung stellen: 
 
 
In der Excel Tabelle finden Sie die die Auswertung unserer Kostenrechnung für Baggerlader (JCB) und Stapler. Die 
gelb markierten Zeilen sind jene Geräte der Strassenmeisterei Wiener Neustadt. Um aber einen aussagekräftigen 
Mittelwert bilden zu können wäre es von Vorteil wenn Sie aus mehreren Geräten einen Wert eruieren. 
 
Die Lebensdauer der Maschinen beträgt 12-15 Jahre, Silo 25 Jahre 
Für die Neuanschaffung (2013) sollten folgende Investitionskosten herangezogen werden: 
 
Baggerlader: 80.000€ 
Stapler: 30.000€ 
Förderband (selbstladendes Becherwerk): 25.000€ 
Errichtungskosten Silo: 100.000€ 
 
Wir rechnen immer mit Mehrwertsteuer da es für uns keine Befreiung gibt. 
 
Von den Streuertypen haben wir folgende Größen: 
7m³ für einen 3-Achs LKW 
5m³ für einen 2-Achs LKW 
2,5m³ für einen Unimog 
 
Geschätzte Ladezeiten in Minuten (Baggerlader / Stapler / Förderband / Silo) 
7m³ : 15 / 15 /15 / 8 
5m³ : 10 / 10 / 10 / 8 



�

2,5m³: 8 / 8 / 8 / 5 
 
Personalkosten: 30€/h interner Satz 
 
Kosten Salz: 
Wird das Salz direkt von einem LKW abgeblasen (Silo, etc) so kostet das Salz rund 10€/t mehr. 
 
Der Salzverbrauch in Wiener Neustadt beträgt so rund 2.000 – 3.000 t / Winter 
 
Die Kosten für einen Betonschacht (für die Schnecken) finden Sie im pdf. Dokument. 
 
Elevator: 
Voriges Jahr habe ich in Korneuburg bei der ASFINAG einen Aufzug fotografiert, leider kann ich nur mehr M.A.H lesen 
– Eine Firma dazu habe ich leider nicht gefunden. 
 
 
Aufgabenstellung: 
 
Um eruieren zu können ob eine direkte Beladung von Salz aus der Halle sich kostengünstiger darstellt im Vergleich zu 
 
.) Beladung mit Stapler (Fassungsvermögen 1m³) 
.) Beladung mit Baggerlader (Fassungsvermögen 1m³) 
.) Beladung mit Förderband 
.) Silo 
 
Hierbei sollte eine Gesamtkostenbetrachtung (incl. Stehzeit LKW…) über die Laufzeit gemacht werden. 
Wünschenswert wäre die Parameter variabel zu gestalten um etwaige Beträge anpassen zu können. 
 
Sollte sich die Direktaustragung im Vergleich wirtschaftlich besser darstellen so können wir „Stufe2“ zünden und eine 
Präsentation (mit den Firmen) bei uns im Haus machen und eventuell eine Anlage umsetzen. 
 
Sollten noch Fragen offen sein stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Andreas Böhmer 
 
 
Ing. Andreas Böhmer 
Amt der NÖ Landesregierung 
Straßenbetrieb / Maschinen und Kraftfahrzeuge 
Landhausplatz 1, Haus 17, 17.E05 
3109 St.Pölten 
T:+43 2742 9005 60274 
F:+43 2742 9005 60207 
M:+43 676 812 60274 
E: andreas.boehmer@noel.gv.at�
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AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gruppe Straße 

 
NÖ Straßenbauabteilung 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANGEBOT 
für  

die Lieferung von Auftausalz 
für die Verwendung auf Landesstraßen B und L  

im Bereich der NÖ Straßenbauabteilung 1 

CPV CODE 34927100-2 

(Version 2008) 

 

Name  ............................................................................  ............................................................................  

Anschrift  .......................................................................  ............................................................................  

Tel. Nr. des Bieters  .......................................................  Firmenbuchnr.  ...................................................  

Telefax Nr. des Bieters ..................................................  E-Mail Adresse ...................................................  
Bezugsquelle des Auftausalzes …………………………………………………………………………………. 
Salzart ……………………………………………………………………………………………………………… 

Ermittlung des Angebotspreises Einheitspreise gelten als Festpreise  

(Veränderlicher Einheitspreis nur für Verlängerungsoption) -  

 
Laut Angebot EURO 
(Vom Bieter auszufüllen)   

Nach Überprüfung EURO  
(Wird vom Auftraggeber ausgefüllt) 

Gesamtsumme    

abzügl. .......... % Nachlass 
in Worten: .......................... 

  

Gesamtpreis   

20 % Umsatzsteuer    

Angebotspreis   

Vom Prüfer auszufüllen Sachlich geprüft 
Rechnerisch geprüft 
mittels EDV 

Der ausschließliche Gerichtsstand ist St. Pölten. Es ist österreichisches (materielles) Recht unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts und der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts anzuwenden.  

Angebotsabgabe bis  Angebotseröffnung 

      
Ort 

Dienstag 13.03.2012, 9:00 Uhr 
Tag und Uhrzeit 

       
Ort 

Dienstag 13.03.2012, 10:00 Uhr 
Tag und Uhrzeit 

RECHTSGÜLTIGE FERTIGUNG AUF DER LETZTEN SEITE! 

Bieter Nr. 

 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
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KORREKTUREN IM ANGEBOT 
(vom Bieter auszufüllen) 

Die im Angebot vorgenommenen Änderungen müssen eindeutig sein und so durchgeführt werden, dass die 
ursprüngliche Schrift lesbar bleibt. Die durchgeführten Korrekturen sind in der folgenden Liste anzuführen 
und die freibleibenden Zeilen zu entwerten. Diese Liste ist dann rechtsgültig zu fertigen. 

Seite 
Nr. 

LV Pos. 
Nr. 

Beschreibung der Funktion 
der korrigierten Zahl 

falsche 
Zahl 

richtige 
Zahl 

     

     

     

     

     

     

     

.................................................................................................. 
Rechtsgültige Fertigung der Korrekturliste 

 

ANGABEN ZU SUBUNTERNEHMERN/LEIHARBEITSKRÄFTEN 
(vom Bieter auszufüllen) 

Name des Überlassers der Leiharbeitskräfte 
Voraussichtliche Anzahl der bei der 
Auftragsdurchführung  zum 
Einsatz kommenden Leiharbeitskräfte 

  

 

Name des Subunternehmers 
Leistungen, die vom Subunternehmer 
erbracht werden 

  

Prozent des Leistungsumfanges ..............% 

 
 
Falls mehrere Subunternehmer zum Einsatz kommen sollen oder der oben vorgesehene Platz nicht 
ausreichen sollte, hat der Bieter obige Angaben auf entsprechenden Beiblättern dem Angebot beizulegen. 

 Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
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Inhaltsverzeichnis 

 

 

TEIL A    BEKANNTMACHUNG EINES LIEFERAUFTRAGES 

TEIL B    LEISTUNGSBESCHREIBUNG 
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TEIL D    LEISTUNGSVERZEICHNIS  

TEIL E    FORMBLATT FÜR DIE ZUSCHLAGSKRITERIEN 
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TEIL A BEKANNTMACHUNG EINES LIEFERAUFTRAGES 

A1 ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 

A1.1 Einleitung 

Die Ermittlung des Bestbieters für den Lieferauftrag von Auftausalz für den 
Straßenwinterdienst erfolgt im offenen Verfahren (§ 25 (2) BVergG). 

Rechtliche Grundlagen: 

-) Bundesvergabegesetz 2006 - in der geltenden Fassung – Bestimmungen 
für den Oberschwellenbereich 

-) NÖ Vergabe- Nachprüfungsgesetz in der geltenden Fassung 

A1.2 Schwellenwert: 

Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistungen erfolgt nach den 
Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2006 (BVergG), BGBl I Nr. 
17/2006 idgF für den Oberschwellenbereich und den dazu ergangenen 
Verordnungen.  

A1.3 Gegenstand der Ausschreibung: 

Lieferung von Auftausalz für den Straßenwinterdienst durch Nachlieferung im 
Winter 2012/2013 und Sommereinlagerung 2013 für die Straßenmeistereien 
im Bereich der NÖ Straßenbauabteilung 2. (siehe Lieferstellenverzeichnis 
Punkt B2.2)  

Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, bei Vorliegen besonderer 
technischer Umstände (z.B. Erfordernisse bestimmter 
Soleaufbereitungsanlagen) zusätzlich zu der gegenständlich 
ausgeschriebenen Menge Streusalz mit anderen Produktspezifikationen zu 
beschaffen. Die Menge des außerhalb des hier ausgeschriebenen 
Lieferauftrages beschafften Salzes liegt bei maximal 15% der hier 
ausgeschriebenen Menge. 

Die im Leistungsverzeichnis genannten Mengen verstehen sich als aus den 
Erfahrungswerten aus der Vergangenheit abgeleiteten Richtwerten (lt. Tabelle 
C3.1). Die tatsächlich zu liefernden Mengen können in Abhängigkeit des 
Bedarfs des Auftraggebers sowohl nach oben, als auch nach unten 
abweichen. Aus dem Umstand der Abweichung der tatsächlich abberufenen 
Mengen von den in der Ausschreibung angegebenen Richtwerten (lt. Tabelle 
C3.1) kann der Auftragnehmer keinerlei Ansprüche ableiten. Es besteht weder 
eine Abnahmeverpflichtung seitens des Auftraggebers noch kann der 
Auftragnehmer die Lieferverpflichtung bei Erreichen der als Richtwert 
ausgeschriebenen Menge als erfüllt betrachten. Nach oben hin sind 
Abberufungen für Winterlieferungen mit ……… (Anmerkung: 2x Durchschnittsverbrauch) 
Tonnen begrenzt. 

A1.4 Auftraggeber - Ausschreibende Stelle: 

Das Land Niederösterreich, per Adresse Amt der NÖ-Landesregierung, 3109 
St. Pölten, Landhausplatz 1 ist Auftraggeber und vergebende Stelle für diesen 
Lieferauftrag. 
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Auskünfte können während der Dienstzeit (Mo. – Do. 8:00-16:00, Fr. 8:00-
12:00) bei der ausschreibenden Stelle eingeholt werden. 

 

Ansprechpartner der ausschreibenden Dienststelle 

NÖ Straßenbauabteilung 1: 

DI Pribil Werner 

Aspersdorferstraße 28 

2020 Hollabrunn 

Tel: 02952 / 2381 

Fax: 02952 / 2381 - 610001 

e-mail: post.stba1@noel.gv.at 

 

A1.5  Zuständige Vergabekontrollbehörde: 

NÖ-Schlichtungsstelle für die öffentliche Auftragsvergabe beim Amt der NÖ 
Landesregierung [Landhausplatz 1, Haus3, 1.Stock, 3109 St. Pölten] 

Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich [Wiener Straße 54, 
3109 St. Pölten] 

 

A1.6 Zuschlagskriterien  

 

Der Zuschlag wird dem Bestbieter erteilt. Dazu wird die angeführte 
Gewichtung vorgenommen: 

 

  
Gewichtungs-
prozentpunkte 

 
 

offenes Verfahren 

Feinanteile (< 0,125mm) 2% 

100% 

Grobanteile (> 3,15mm) 8% 

Feuchtigkeitsgehalt 4% 

Gehalt an NaCl 4% 

Sulfatgehalt 
4% 

Angebotspreis 78% 
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A1.7 Aufklärungsgespräche: 

Falls erforderlich werden mit den Bietern gem. §127 BVergG 
Aufklärungsgespräche geführt. Der Bieter oder die Bietergemeinschaft hat 
eine Person namhaft zu machen, die jeweils alleine bevollmächtigt ist, namens 
des Bieters/der Bietergemeinschaft aufzutreten und rechtsverbindliche 
Erklärungen abzugeben. 
Die Gründe und Ergebnisse der Aufklärungsgespräche werden in einer 
Niederschrift festgehalten. 

A1.8 Form des Angebotes gem. §107 BVergG: 

Das Angebot hat in schriftlicher Form unter Verwendung der von der 
ausschreibenden Stelle herausgegebenen Formulare abgegeben zu werden. 

Vom  Bewerber ist das Angebot, insbesondere das Formblatt Teil E, 
vollständig ausgefüllt und mit einem Prüfzeugnis (nicht älter als 12 Monate, 
von einer akkreditierten und autorisierten Prüfanstalt im EU-Raum und in 
deutscher Sprache), das die Produkteigenschaften lt. Punkt B2.5 beinhaltet, 
mit dem Angebot abzugeben.  
Ein fehlendes Prüfzeugnis oder ein nicht vollständig ausgefülltes 
Formblatt Teil E führen zu einem Ausscheiden des Angebotes! 
 

 

A1.9 Einreichen der Unterlagen für das Angebot: 

Alle erforderlichen Unterlagen müssen bis spätestens 13.03.2012, 09.00 Uhr 
bei der Straßenbauabteilung ?, Adresse eingelangt sein. 

Die Angebote sind in einem verschlossenen Umschlag und bei Postversand 
ausreichend frankiert einzureichen. 

Auf dem Kuvert ist „Angebot Auftausalz Ba?, 2012/2013, NICHT ÖFFNEN!“ 
zu vermerken. 

Das Risiko des rechtzeitigen Einlangens des Angebotes beim Auftraggeber 
trägt (insbesondere bei Übermittlung des Angebotes auf dem Postweg) 
jedenfalls der Bieter.  

Für die Erstellung des Angebotes und die Teilnahme am Vergabeverfahren 
steht den Bietern/Bietergemeinschaften keine Vergütung zu.  

 

A1.10 Vadium: 

Die Bieter haben ein Vadium (§ 86 BVergG) in Höhe von €  ca. 5%-BETRAG!!! 
zu erlegen. Dem Angebot ist zwingend der Nachweis über den Erlag des 
Vadiums beizulegen. Das Fehlen eines solchen Nachweises stellt einen 
unbehebbaren Mangel dar. Das Vadium kann in Form einer abstrakten, 
unwiderruflichen Bankgarantie eines Kreditinstitutes mit erstklassiger Bonität 
und Sitz in EWR erlegt werden. Diese Bankgarantie hat dem Muster gemäß 
Formblatt F zu entsprechen und eine Gültigkeit aufzuweisen, die zwei Monate 
länger ist, als die in der Ausschreibung vorgesehene Zuschlagsfrist. Das 
Vadium kann aber auch in Form der sonstigen in § 85 Abs 2 BVergG 
erwähnten Mittel, insbesondere in Form von Bargeld oder einer Bareinlage in 
entsprechender Höhe, erlegt werden.   
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A1.11 Kaution: 

Es wird eine Kaution (z.B. Bankgarantiebrief lt. Formblatt G Bankgarantiebrief 
für Auftausalzausschreibung) in der Höhe von €  ca. 5%-BETRAG!!! verlangt.   
Die Kaution gilt als Sicherstellung für den Fall, dass der Vertragspartner die im 
Vertrag festgelegten Pflichten verletzt; die Kaution haftet insbesondere für den 
Fall der Nichteinhaltung der vertraglich festgelegten Lieferfristen und 
Qualitätskriterien sowie für Schäden, die mit Qualitätsmängeln im 
Zusammenhang stehen. Die Kaution haftet weiters für sämtliche Mehrkosten, 
die dem Auftraggeber bei Ersatzlieferungen entstehen. 
Die Kaution ist vom Auftragnehmer binnen 14 Tagen nach Zuschlagserteilung 
bei der NÖ Straßenbauabteilung XXX zu erlegen. Für den Fall des nicht 
fristgerechten Erlages der Kaution ist der Auftraggeber zum Vertragsrücktritt 
berechtigt, ohne dass es der Setzung einer Nachfrist bedarf. 
Nach Ende der Leistungserbringung ist die Kaution entsprechend der 
Verminderung der durch sie zu sichernden Verpflichtungen des 
Vertragspartners spätestens 30 Tage nach Erfüllung derselben vom 
Auftraggeber zurückzustellen. 
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A1.12 Sonstige Bedingungen: 

Die Angebote sind rechtsgültig zu unterfertigen, wobei unter die Unterschriften 
die Namen der Unterfertigenden in deutlich lesbarer Schrift anzuführen sind. 
Sollte sich die Vertretungsbefugnis der Unterfertigenden nicht aus dem 
Firmenbuch ergeben, ist die Vertretungsbefugnis durch Vorlage 
entsprechender Vollmachten nachzuweisen. Diese Vollmachtsnachweise 
müssen dem Angebot beiliegen, da anderenfalls das Angebot ausgeschieden 
wird. 

Nicht ordnungsgemäß unterzeichnete Angebote sind mit einem unbehebbaren 
Mangel behaftet und werden ausgeschieden. 

 

A1.13 Die Auftragssprache ist Deutsch. Der gesamte Schriftverkehr und alle 
Besprechungen haben in deutscher Sprache zu erfolgen.  

Der Auftragnehmer muss zum Zweck der Vertragsabwicklung unter einer 
österreichischen (Festnetz-)Telefonnummer sowie einer österreichischen 
Telefaxnummer für den Auftraggeber erreichbar sein. Sollte der 
Auftragnehmer noch nicht über derartige Telefonanschlüsse verfügen, hat er 
diese unverzüglich, jedoch spätestens binnen einem Monat nach 
Zuschlagserteilung einzurichten. Für die Funktionsfähigkeit dieser Geräte ist 
der Auftragnehmer verantwortlich. 

 

A1.14 Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit 

Ein Zuschlag kann nur an befugte Unternehmen mit einer nachweislich 
ausreichenden technischen, finanziellen sowie wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit erteilt werden. Die berufliche und unternehmerische 
Zuverlässigkeit muss gegeben sein. 

Mit dem Angebot sind nachfolgende Nachweise in deutscher Sprache (oder 
zumindest in Übersetzung) vorzulegen: 

A1.14.1 Als Nachweis für das Vorliegen der einschlägigen beruflichen Befugnis 
gem. § 71 BVergG wird festgelegt: 

Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregister gem. Anhang VII BVergG 
2006  (Beispielsweise: Firmenbuch, Gewerberegister, Bestätigung der 
Gewerbebehörde bzw. Kammer) der Herkunftsländer aller an dem Angebot 
beteiligten Unternehmer. 

 
A1.14.2 Hinsichtlich des Vorliegens der beruflichen Zuverlässigkeit gem. § 72 

BVergG hat der Bieter nachzuweisen, dass kein Ausschlussgrund gemäß 
§ 68 Abs 1 BVergG vorliegt.  Dies ist zu belegen durch  Vorlage 
nachstehender Nachweise: 

•  Vorlage eines aktuellen Auszuges aus einem im Anhang VII zum 
BVergG 2006 angeführten Berufs- oder Handelsregisters und 
Vorlage eines aktuellen Auszuges aus dem Strafregister oder einer 
gleichwertigen Bescheinigung einer Gerichts- oder 
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Verwaltungsbehörde des Herkunftslandes des Unternehmers, aus 
der hervorgeht, dass diese Ausschlussgründe nicht vorliegen; 

• Vorlage des letztgültigen Kontoauszuges der zuständigen 
Sozialversicherungsanstalt und der letztgültigen 
Rückstandsbescheinigung gem. § 229a BAO  oder gleichwertige 
Dokumente der zuständigen Behörden des Herkunftslandes des 
Unternehmers. 

 
A1.14.3 Als  Nachweise der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

gem. § 74 BVergG ist vorzulegen: 
• Auskunft von Kreditschutzverband oder gleichwertige Bonitätsauskunft 

(Bankerklärung) aus dem Jahre 2011.  
 

A1.14.4 Als Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit gem. § 75 BVergG ist 

vorzulegen: 

Als Nachweis für die technische Leistungsfähigkeit gem. § 70 Abs. 1 Z. 4 
BVergG werden nachstehende Nachweise verlangt: 
• eine Liste der wesentlichen in den letzten drei Jahren erbrachten 

Lieferungen (Referenzen); 
• Die Beschreibung der technischen  Ausrüstung insbesondere 

Herstellungsanlagen, Fuhrpark, Lagerstellen des Unternehmers 
 
Referenznachweise müssen die in § 75 Abs 2 BVergG vorgegebene Form 
und den in § 75 Abs 3 vorgegebenen Inhalt aufweisen. 

 
A1.14.5 Nachweis der Leistungsfähigkeit oder der Befugnis durch andere 

Unternehmer: 

Zum Nachweis seiner Leistungsfähigkeit oder seiner Befugnis kann sich 
der Bieter auf die Kapazitäten anderer Unternehmer gem. § 76 BVergG 
stützen. In diesem Fall muss er den Nachweis erbringen, dass ihm für die 
Ausführung des Auftrages die bei den anderen Unternehmern im 
erforderlichen Ausmaß vorhandenen Mitteln auch tatsächlich zur 
Verfügung stehen, insbesondere durch Vorlage von Liefer- und 
Frachtzusagen. Sofern sich der Bieter zum Nachweis seiner finanziellen 
und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auf die Kapazitäten von 
Subunternehmern stützt, hat der Bieter darüberhinaus die in Punkt 
A1.14.3 festgelegten Nachweise betreffend der angeführten 
Subunternehmer den Ausschreibungsunterlagen beizulegen.  
 

A1.14.6 Der Bieter kann seine Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit 
anstatt der in Punkt A1.14.1 bis A1.14.4 festgelegten Nachweise durch die 
Vorlage einer Erklärung belegen, dass er diese Eignungskriterien erfüllt und 
die festgelegten Nachweise auf Aufforderung durch den Auftraggeber 
unverzüglich, längstens binnen 5 Tagen, beibringen kann (Eigenerklärung). 
Der Bieter hat in dieser Eigenerklärung die Befugnisse anzugeben, über die er 
konkret verfügt.  
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A1.15 Teilangebote, Alternativangebote, Abänderungsangebote: 

Teilangebote, Alternativangebote oder Abänderungsangebote sind nicht 
zulässig. 

A1.16 Mehrfachbeteiligung:   

Die Mehrfachbeteiligung am Vergabeverfahren als Bieter einerseits und als 
Mitglied einer Bietergemeinschaft andererseits oder als Mitglied mehrerer 
Bietergemeinschaft ist grundsätzlich unzulässig und führt zum Ausschluss 
aller von dieser Mehrfachbeteiligung betroffenen Angebote. Von diesem 
Ausschluss aller von der Mehrfachbeteiligung betroffenen Angebote kann nur 
im Einzelfall und nur dann abgesehen werden, wenn die Grundsätze des 
freien und lauteren Wettbewerbs (§ 19 Abs. 1 BVergG 2006) durch die 
Mehrfachbeteiligung in keiner Weise beeinträchtigt werden. 

A1.17 Subunternehmer: 

Gem. § 83 BVergG ist die Weitergabe des gesamten Auftrages unzulässig, es 
sei denn, es wird an verbundene Unternehmen weitergegeben. Sofern der 
Bieter beabsichtigt, Teile des Auftrages im Wege von Subaufträgen an Dritte 
zu vergeben, hat er die Teile, deren Weitergabe beabsichtigt wird unter 
Nennung der in Frage kommenden Subunternehmer bekannt zu geben. 

A1.18 Zuschlag: 

A1.18.1 Zuschlagsfrist: 

Die Zuschlagsfrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist und beträgt 
fünf Monate. 

A1.18.2 Zuschlagskriterien: 

Der Zuschlag erfolgt nach dem Bestbieterprinzip. Maßgebend für die 
Beurteilung der Angebote sind nachstehende Zuschlagskriterien, die wie 
folgt gewichtet werden:   
1. Angebotspreis (max. 78 Prozentpunkte) 

Die Prozentpunkte werden nach folgender Formel vergeben: Der 
niedrigste Angebotspreis erhält 78 Prozentpunkte, die Prozentpunkte 
für die übrigen Angebote errechnen sich nach der Formel: (niedrigster 
Angebotspreis)/(zu bewertender Angebotspreis) x 78. 

2. Gehalt an NaCl (max. 4 Prozentpunkte) 
Die Punkte werden nach folgender Formel vergeben: 
4 – [(100% - Gehalt an NaCl in %) * 4/2,5] Punkte 
Gehalt an NaCl unter 97,5 %: Ausscheidungsgrund 

3. Feuchtigkeitsgehalt (max. 4 Prozentpunkte) 
Die Punkte werden nach folgender Formel vergeben: 
Von 0% bis 0,1%:     4 Punkte 
über 0,1% bis 0,5%:  
4 – [(Feuchtigkeitsgehalt in % – 0,1) * 4/0,4]        Punkte 
 Feuchtigkeitsgehalt über 0,5 %: Ausscheidungsgrund 

4. Sulfatgehalt (max. 4 Prozentpunkte) 
Die Punkte werden nach folgender Formel vergeben: 
Von 0 bis 600 mg/kg:     4 Punkte 
Von 600 bis 6000 mg/kg:  
4 – [(Sulfatgehalt in mg/kg – 600) * 4/5400]    Punkte 
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Von 6000 bis 10000 mg/kg:     0 Punkte 
über 10000 mg/kg: Ausscheidungsgrund 

5. Kornverteilung (max. 10 Prozentpunkte) 
Die Punkte werden nach folgender Formel vergeben: 
a) Feinanteil (=Durchgang 0,125 mm) 

(5 – Feinanteil in %) * 2/5 Punkte 
Feinanteil über 5 %: Ausscheidungsgrund 

b) Grobkornanteil (=100 % - Durchgang 3,15 mm) 
(5 – Grobkornanteil in %) * 8/5 Punkte 
Grobkornanteil über 5 %: Ausscheidungsgrund 

 
Für die Berechnung der Zuschlagskriterien ist das Formblatt Teil E 
maßgebend und es gelten dabei keine Prüftoleranzen.  
 

A1.18.3 Gültigkeit der vom Bieter im Formblatt Teil E angegebenen Werte  

Der Anbieter hat das angebotene Produkt hinsichtlich der oben 
angeführten Eigenschaften in Formblatt Teil E zu beschreiben. Die dort 
gemachten Angaben werden sowohl für die Ermittlung der 
Zuschlagskriterien als auch für die Berechnung von Qualitätsabzügen 
herangezogen. Der Auftragnehmer hat mittels Prüfzeugnissen (siehe 
Punkt A1.8)  nachzuweisen, dass das von ihm angebotene Produkt 
zumindest die in Formblatt Teil E angeführten Eigenschaften aufweist. 
Ein solches Prüfzeugnis ist dem Angebot beizulegen. 

 
A1.18.4 Bestangebot: 

Bestangebot ist jenes, das nach der Rechenregel gemäß A1.18.2 die 
höchste Punkteanzahl in der Summe gemäß den Punkten 1., 2., 3., 4. und 
5. erreicht.  

 

 

A1.19 Option auf Verlängerung des Vertrages: 

A1.19.1  Der Auftraggeber hat das einseitige Recht (Option) auf bis zu 
zweimalige Verlängerung des Vertrages zu gleichen Bedingungen um 
jeweils ein weiteres Jahr, also bis zum 31.08.2014 und bis zum 
31.08.2015.   Jeweils gilt: 

o Winterlieferungen: Abberufung vom 1.10. bis 15.04. 
o Sommereinlagerung: Abberufung vom 16.04. bis 31.08. 
o Mit dem Stichtag 31.08. erfolgt für den Fall der 

Ausübung der Option eine Preisindexanpassung. Als 
Preisindex wird der „Verbraucherpreisindex 2010“ 
herangezogen. 

o Die Berechnung der Preisindexanpassung erfolgt auf 
der Basis des Monats der Angebotseröffnung. 

A1.19.2  Die Geltendmachung der Option hat vom Auftraggeber im Zeitraum 
vom 01.03. bis zum 01.04. des jeweiligen Jahres zu erfolgen.   

A1.19.3  Klargestellt wird, dass der Auftragnehmer keinen Anspruch auf 
Verlängerung des Vertrages hat und auch keinerlei Ansprüche aus dem 
Umstand der Nichtausübung der Option ableiten kann.   
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TEIL B    LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

B2.1 Lieferungen: 

Die Lieferungen sind sach- und fachgemäß nach den anerkannten Regeln der 
Technik auszuführen.  

B2.2 Lieferstellenverzeichnis der NÖ Straßenbauabteilungen X: 

  
 Straßenbauabteilung 1: 

 

Straßenmeisterei Lagerstelle Einschränkunge

n 

Lagerart 

Alland wie vor *) Halle 
Klausenstraße 360 
2534 Alland 

wie vor  4 Silo 
Vösendorf  Silo 
Gschaid  Silo 
Sittendorf  Halle 

    
Atzenbrugg 
Spital 28 
3451 Michelhausen 

wie vor  2 Silo  

  
*) Lieferungen von 16.3. bis 30.11.: Mo-Fr 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 Lieferungen von 1.12. bis 15.03.: täglich von 2:00 Uhr bis 21:00 Uhr 
 Alle Lieferungen nur nach telefonischer Voranmeldung in der Straßenmeisterei 

 
Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, im Bereich der Straßenbauabteilung 
X nachträglich Lieferstellen abzuändern oder hinzuzufügen. Der Auftragnehmer 
kann daraus keine etwaigen Forderungen ableiten. 

 

B2.3 Preiserstellung: 

Die Preiserstellung hat unter Einrechnung aller erforderlichen 
Nebenleistungen zu erfolgen. Durch die Einheitspreise sind insbesondere der 
Bezug des Auftausalzes, die Beladung beim Hersteller, der Transport bis zur 
Lagerstelle lt. Pkt. B2.2. und die Entladung in die Halle oder den Silo 
abgegolten. Allfällige zusätzliche Kosten für Nachtfahrten udgl., Stehzeiten, 
Roadpricing u.a. sind in den Einheitspreisen enthalten und können daher nicht 
gesondert in Rechnung gestellt werden. Für alle angeführten Lieferstellen lt. 
Pkt. B2.2. gilt der gleiche Preis.  
Die Auslieferung des Auftausalzes hat grundsätzlich mit Silo Lkws zu erfolgen. 
Abweichungen sind nur im Einvernehmen mit der zu beliefernden 
Straßenmeisterei möglich. 

 

B2.4 Umsatzsteuer: 

Der Auftraggeber ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts, der im 
Bereich der Salzbeschaffung nicht Unternehmer im Sinne des 
Umsatzsteuerrechts ist. Sowohl inländische als auch ausländische Bieter 
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haben den Angebotspreis dergestalt zu ermitteln, dass zum Gesamtpreis 
(Seite 1 des Angebotes) 20 % Umsatzsteuer hinzugerechnet werden und 
durch Addition der Angebotspreis als Bruttopreis ermittelt wird. Der 
Auftragnehmer ist verpflichtet die Umsatzsteuer den umsatzsteuerrechtlichen 
Vorschriften entsprechend abzuführen. 

 

B2.5 Produktbeschreibung: 

Es gilt das RVS-Merkblatt 12.04.16 (Streumittel) für auftauende Streumittel 
angeliefert als festes Auftaumittel. 

Das angebotene Auftausalz muss zum überwiegenden Teil Natriumchlorid 
enthalten. 

Das Einhalten der unter B2.5.2 angeführten Mindestkriterien lt. RVS 12.04.16 
Anhang 2 durch das angebotene Auftausalz ist durch die im Prüfzeugnis 
angegebenen Werte nachzuweisen. 

B2.5.1. Nicht übergebene Unterlagen: 

Die dieser Ausschreibung zugrunde liegenden von der 
Forschungsgesellschaft für das Verkehrs- und Straßenwesen (FGS) bzw. seit 
1998 von der Forschungsgesellschaft für Straße, Schiene und Verkehr (FSV) 
herausgegebenen Richtlinien und Vorschriften (im Folgenden: RVS) können 
bei der 

Forschungsgesellschaft für Straße, Schiene und Verkehr 
1040 Wien, Karlgasse 2 
www.fsv.at 

 
und die dieser Ausschreibung zugrunde liegenden EN-Normen und 
ÖNORMEN können beim  

 
Austrian Standards Institut  
1021 Wien, Heinestraße 38,  
www.as-plus.at 

 
eingesehen bzw. bezogen werden. 

  

B2.5.2. Mindestkriterien lt. RVS 12.04.16 Anhang 2: 

Werden die nachfolgenden Mindestkriterien im Prüfzeugnis (ohne 

Berücksichtigung der Prüftoleranzen) nicht erfüllt, ist das Angebot 

auszuscheiden.  

B2.5.2.1. Gehalt an NaCl   min. 97,5 M-% 

B2.5.2.2. anhaftende Feuchte  max. 0,5 M-% 

B2.5.2.3. Korngrößenverteilung 
                < 0,125 mm                < 5 M-% 
    0,125 mm bis 3,15 mm                ≥ 90 M-%   
       >3,15 mm bis < 5,00 mm          < 5 M-% 
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Überkorn >5mm ist nicht zulässig! Die Kornverteilung des 
Auftausalzes hat einen stetigen Verlauf aufzuweisen. 

 
B2.5.2.4. Sulfat (Anion SO4

-2)  max. 10.000 mg/kg 

B2.5.2.5. bei Antibackmittel sind anzugeben: 

• chemische Bezeichnung 

• E-Kennzeichnung 

• Konzentration in mg/kg 

B2.5.2.6. Gehalt an wasserlöslichen Schwermetallen ermittelt in einer 

10 M-%igen Lösung bei pH4: 

 Grenzwert 

Arsen (As) < 0,25 mg/l 

Blei (Pb) < 0,50 mg/l 

Cadmium (Cd) < 0,20 mg/l 

Chrom, gesamt (Cr) < 0,50 mg/l 

Kupfer (Cu) < 0,50 mg/l 

Nickel (Ni) < 0,50 mg/l 

Quecksilber (Hg) < 0,05 mg/l 

Zink (Zn) < 2,00 mg/l 

 

B2.5.3. Die Rieselfähigkeit des Auftausalzes muss für einen Zeitraum von 

zumindest 12 Monaten ab Einlagerung gegeben sein, sodass eine problemlose 

Entnahme (ohne mechanische Hilfsmittel, z.B. Rüttler) von Holzsilos nach 12-

monatiger Lagerung möglich ist. Sollte innerhalb des angegebenen Zeitraumes 

die Rieselfähigkeit des Auftausalzes nicht gegeben sein, so sind alle daraus 

resultierenden Mehrkosten und Schäden vom Auftragnehmer zu tragen. 

B2.5.4. Die Lieferung einer Mischung aus verschiedenen Auftausalzarten (z.B. 

Mischung aus Steinsalz und Siedesalz udgl.) ist nicht zulässig. 

B2.5.5. Prüfnormen: 

Parameter Mindestanforderungen Untersuchungsmetho
de 

Feuchtigkeitsgehalt Max. 0,5 M-% ÖNORM EN ISO 2483 
Gehalt an NaCl Min. 97,5 M-% ÖNORM EN ISO 6227 

Sulfatgehalt Max. 10000 mg/kg ÖNORM EN ISO 2480 
Korngrößenverteilung < 0,125 mm                      < 5 M-% 

   0,125 mm bis 3,15 mm  ≥ 90 M-%  
>3,15 mm bis < 5,00 mm  < 5 M-% 

in Anlehnung an die  
ÖNORM EN 933-1 mit 
den angegeben 
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> 5,00 mm  (Überkorn)     = 0 M-% Siebsätzen 
Der Gehalt an NaCl und der lösliche Anteil an Sulfaten beziehen sich auf die 

Trockensubstanz. 

Die Bestimmung der Korngrößenverteilung erfolgt durch Trockensiebung. Die 

Gewichtsanteile der einzelnen Kornklassen sind auf die Trockensubstanz zu 

beziehen. 

 

B2.5.5.1. Die im Punkt B2.5.5 angeführten Prüfnormen oder 

gleichwertige gelten für sämtliche Untersuchungen und Prüfzeugnisse. 
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 TEIL C     VERTRAGSBESTIMMUNGEN 

C3.1 Abberufungen: 

Die Abberufungen der einzelnen Teilmengen erfolgen durch den 
Straßenmeister oder ein von ihm befugtes Organ der im 
Lieferstellenverzeichnis angeführten Straßenmeistereien und sind an jedem 
Tag möglich. Die Lieferungen haben an die im Lieferstellenverzeichnis 
angeführten Lagerstellen zu erfolgen. Die Abberufung erfolgt mittels FAX. 

 

Für Nachlieferung im Winter (LV.Pos. I)  gelten pro Tag und 
Straßenmeisterei folgende maximalen Abberufungsmengen (= garantierte 
tägliche Mindestverfügbarkeitsmenge):  

 

Straßenmeisterei

tägliche 
Mindestverfügbarkeitsmenge

=
maximale Abberufungsmenge

Straßenbauabteilung 1: ? to/Tag
Strm. Eggenburg ? to/Tag
Strm. Geras ? to/Tag
Strm. Hollabrunn ? to/Tag
Strm. Korneuburg ? to/Tag
Strm. Ravelsbach ? to/Tag
Strm. Retz ? to/Tag
Strm. Stockerau ? to/Tag
Straßenbauabteilung 3: ? to/Tag
Strm. Gänserndorf ? to/Tag
Strm. Gr. Enzersdorf ? to/Tag
Strm. Laa/Thaya ? to/Tag
Strm. Mistelbach ? to/Tag
Strm. Poysdorf ? to/Tag
Strm. Wolkersdorf ? to/Tag
Strm. Zistersdorf ? to/Tag
Straßenbauabteilung 7: ? to/Tag
Strm. Gföhl ? to/Tag
Strm. Gr. Gerungs ? to/Tag
Strm. Krems ? to/Tag
Strm. Langenlois ? to/Tag
Strm. Ottenschlag ? to/Tag
Strm. Persenbeug ? to/Tag
Strm. Pöggstall ? to/Tag
Strm. Spitz ? to/Tag
Gesamtsumme BA 1, 3 und 7: YYY to/Tag  

Die tägliche Mindestverfügbarkeitsmenge wird durch die rechtsgültige 
Fertigung garantiert. 

 

Für Sommereinlagerungen ist der Auftraggeber berechtigt, die gesamte 
Sommereinlagerungsmenge je Straßenmeisterei auf einmal abzurufen.  
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Nachstehend ist (rein zu Informationszwecken) der Salzverbrauch der letzten 
fünf Winterdienstperioden angeführt:  

Straßenbauabteilung 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Durchschnitt
Straßenbauabteilung 1 3.219 to 5.031 to 6.536 to 9.969 to 4.985 to 5.948 to
Straßenbauabteilung 2 4.279 to 8.802 to 17.623 to 17.634 to 11.117 to 11.891 to
Straßenbauabteilung 3 2.159 to 3.501 to 5.979 to 9.013 to 5.366 to 5.204 to
Straßenbauabteilung 4 2.970 to 7.382 to 12.822 to 13.549 to 9.546 to 9.254 to
Straßenbauabteilung 5 4.206 to 6.560 to 10.813 to 11.488 to 8.100 to 8.233 to
Straßenbauabteilung 6 5.133 to 9.660 to 13.978 to 15.685 to 11.876 to 11.266 to
Straßenbauabteilung 7 3.738 to 5.664 to 9.148 to 11.431 to 6.497 to 7.296 to
Straßenbauabteilung 8 5.364 to 7.588 to 11.740 to 12.723 to 8.662 to 9.215 to  

Nur die jeweilige BA stehen lassen – alle anderen löschen! 

 

C3.2 Auslieferungsfristen: 

C3.2.1. Sommereinlagerung: 

Sommereinlagerungen sind Lieferungen, die zwischen 16.4. und 31.8.  
abberufen werden. Die Lieferfrist für die Sommereinlagerungen beträgt 60 
Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach Versendung der Abberufung 
(siehe Punkt C3.1) durch die Straßenmeisterei an den Auftragnehmer zu 
laufen. Fällt das Ende der Lieferfrist auf einen Sams-, Sonn- oder Feiertag, 
so verlängert sich die Lieferfrist auf den darauf folgenden Werktag. 
 

C3.2.2. Winterlieferungen: 

Winterlieferungen sind Lieferungen, die zwischen 1.10. und 15.4.  
abberufen werden. Die Lieferfrist für die Winterlieferungen beträgt 5 
Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach Versendung der Abberufung 
(siehe Punkt C3.1) durch die Straßenmeisterei an den Auftragnehmer zu 
laufen. Fällt das Ende der Lieferfrist in der Zeit zwischen 1.10 und 30.11 
sowie 16.03 und 15.04 (siehe auch B2.2) auf einen Sams-, Sonn- oder 
Feiertag, so verlängert sich die Lieferfrist auf den darauf folgenden 
Werktag. In der Zeit zwischen 1.12 und 15.03 endet die Lieferfrist auch an 
Sams-, Sonn- und Feiertagen. 

C3.2.3. Vertragsdauer: 

Der Vertrag endet, sofern der Auftraggeber keine Verlängerungsoption 
gem. Punkt A1.19 ausübt, mit Ablauf der Sommereinlagerungsfrist 2013 
(längstens am 31.08.2013). Abberufungen, die bis zu diesem Tage erfolgt 
sind, sind vom Auftragnehmer noch vertragsgemäß abzuwickeln. 
 

C3.3 Lieferverzug: 

C3.3.1.  Pönale bei Verzug der Winter- oder Sommerlieferungen: 
Mit Ablauf der jeweiligen Lieferfrist gemäß Punkt C3.2. steht dem 
Auftraggeber pro Kalendertag ein Pönale (verschuldensunabhängig) in der 
Höhe von 3% vom Wert der vom Verzug betroffenen Liefermenge zu. 
Unter Wert wird der Netto-Einheitspreis (mit Berücksichtigung eines 
Nachlasses) mal fehlender Menge, die abberufen worden ist, verstanden. 

 
C3.3.2.  Beispiele zur Berechnung der Lieferverzugspönale: (Winterlieferung) 

   Beispiel 1: 
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Abberufung: Fr.  16.01.2009    
Lieferdatum: Werktag Mi.  21.01.2009, 100% geliefert 
Tatsächliche Lieferzeit = 5 Tage;  
Es wird kein Pönale verrechnet. 

Beispiel 2:  
Abberufung: Fr. 16.01.2009    
Lieferdatum: Werktag Fr. 23.01.2009; 100% geliefert 
Tatsächliche Lieferzeit = 7 Tage 
Pönale: 3% des Wertes / Tag mal 2 Tage = 6% des Wertes 

Beispiel 3:  
Abberufung: Di.  13.01.2009 
Lieferdatum: Werktag Mo. 19.01.2009, 100% geliefert 
Tatsächliche Lieferzeit = 6 Tage 
Pönale: 3% des Wertes / Tag mal 1 Tage = 3% des Wertes 

 
C3.3.3. Das Pönale läuft bis zum Tag der Annahme der säumigen Lieferung 

durch den Auftragnehmer bzw. bis zum früheren Storno der offenen 
Lieferung (siehe unten). Teillieferungen werden berücksichtigt und 
vermindern die vom Verzug betroffene Menge. 
Das Verzugspönale beträgt maximal 30 % des Wertes der jeweils vom 
Verzug betroffenen Liefermenge. 
Das Verzugspönale kann von allen offenen Teilrechnungen auch 
anderer Lieferungen in Abzug gebracht werden (Aufrechnung). 
Die Möglichkeit weiterer Abzüge bzw. Aufrechnungen (insbesondere für  
Qualitätsabzüge gem. Punkt C3.4) wird durch diese Regelung nicht  
berührt. Das Recht der Aufrechnung besteht straßenmeistereiübergreifend; 
eine Straßenmeisterei ist demnach auch berechtigt, Pönalen von offenen 
Teilrechnungen in Abzug zu bringen, die an andere Straßenmeistereien 
derselben Bauabteilung gelegt wurden bzw. die Lieferungen an andere 
Straßenmeistereien derselben Bauabteilung betreffen. Das Recht des 
Auftraggebers zur Geltendmachung eines über den Pönalebetrag 
hinausgehenden Schadens bleibt unberührt. 
 

C3.3.4.  Ersatzbestellungen 

 C3.3.4.1.  Weiters ist der Auftraggeber ab dem ersten Tag, an dem ein 
Lieferverzug eintritt, zur Bestellung von Ersatzlieferungen bis zum 
Gesamtausmaß der vom Verzug betroffenen Liefermenge – in diesem 
Bestellungszeitpunkt betrachtet - berechtigt, aber nicht verpflichtet.  

C3.3.4.2.  Der Auftragnehmer wird unverzüglich davon informiert, wenn 
der Auftraggeber Ersatzlieferungen bestellt hat. Die genaue bestellte 
Ersatzlieferungsmenge und der Ersatzlieferant müssen dem 
Auftragnehmer nicht bekannt gegeben werden. Alle erfolgten 
Abberufungen beim Auftragnehmer bleiben auch nach dieser Information 
weiterhin aufrecht. 

 C3.3.4.3. Vom Einlangen der Lieferung durch den  Ersatzlieferanten und 
deren Menge wird der Auftragnehmer umgehend informiert. Mit Zugang 
dieser Information gilt die zugeordnete (s. unten) offene Abberufung im 
bekannt gegebenem Ausmaß bei dem Auftragnehmer als storniert 
(Teilrücktritt). Mit Ablauf des Tages der Bekanntgabe der Ersatzlieferung 
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endet der Verzug des Auftragnehmers hinsichtlich der 
Ersatzlieferungsmenge. 

  

 C3.3.4.4 Die Mehrkosten von Ersatzlieferungen, die zu einem Storno 
offener Lieferungen des Auftragnehmers geführt haben, sind zusätzlich 
in diesem Ausmaß vom Auftragnehmer zu bezahlen. 

 Die Mehrkosten werden wie folgt berechnet: 
(EinheitspreisErsatzlieferant – EinheitspreisAuftragnehmer) * LiefermengeErsatzlieferung 

Bei dem Einheitspreis des Auftragnehmers werden gewährte Nachlässe (s. Seite 1) berücksichtigt. 

 Liegt der Einheitspreis der Ersatzlieferungen unter jenem der 
Lieferungen des Auftragnehmers, wird dem Auftragnehmer keine 
Gutschrift angerechnet.  
Der Zeitpunkt der Bestellung der Ersatzlieferung sowie die Lieferzeit des 
Ersatzlieferanten haben keinen Einfluss auf die Berechnung der 
Mehrkosten. 

C3.3.4.5. Der Auftraggeber ist berechtigt, Mehrkosten durch 
Ersatzlieferungen in vollem Umfang von allen Teilrechnungen des 
Auftragnehmers abzuziehen (Aufrechnung) oder die Kaution (Punkt 
A1.11) heranzuziehen. 

 
C3.3.5. Zuordnung der Lieferungen: 
 Alle Lieferungen an eine Straßenmeisterei – und zwar sowohl jene des 

Auftragnehmers (inner- oder außerhalb der Lieferfrist) als auch jene eines 
allfälligen Ersatzlieferanten – werden entsprechend den folgenden 
Regelungen der jeweils am längsten offenen Abberufung (d.h. der zeitlich 
ältesten Abberufung) durch diese Straßenmeisterei bei dem Auftragnehmer 
zugeordnet: 
 
Jede einzelne Lieferung, das ist die gelieferte Menge pro LKW, ist zur 
Gänze der am längsten offenen Abberufung im exakten Ausmaß offener 
Tonnen zuzuordnen. 

 
Wird mit der Lieferung die am längsten offene abberufene Menge bis auf 10 
Tonnen oder weniger erfüllt, so gilt die Abberufung zur Gänze als erfüllt. 
Eine anschließende Lieferung wird zur Gänze der zweitältesten Abberufung 
zugeordnet. 
 
Wird mit der Lieferung die älteste abberufene Menge überschritten, so ist 
diese Abberufung erfüllt. Die Mehrmenge wird nicht der zweitältesten 
Abberufung zugeordnet. Die Mehrmenge wird vom Auftraggeber 
übernommen und mit dem gültigen Einheitspreis abgegolten. 
 
Wird mit der Lieferung die älteste abberufene Bestellmenge zu mehr als 10 
Tonnen nicht erfüllt, so reduziert  diese Teil- Lieferung die offene 
Abberufung in diesem Ausmaß. Der Rest bleibt weiterhin offen. 
Beisp.: 1. Abberufung: 60 to am 01.02. 
  2. Abberufung: 125 to am 03.02. 
  3. Abberufung: 40 to am 04.02. 
 1. LKW-Lieferung: 26 to am 02.02. 
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 2. LKW-Lieferung: 26 to am 03.02. � Damit ist die 1. Abberufung 
erfüllt worden. 

 
  3. LKW-Lieferung: 24 to am 03.02. 
  4. LKW-Lieferung: 25 to am 03.02. 
  5. LKW-Lieferung: 26 to am 04.02. 
  6. LKW-Lieferung: 26 to am 04.02. 
 7. LKW-Lieferung: 26 to am 04.02. � Damit ist die 2. Abberufung 

erfüllt worden. Die 
Mehrmenge von 2 to wird 
mit dem Einheitspreis 
abgegolten � Keine 
Abzüge für diese 2 to 
möglich! Die 2 to werden 
aber auch nicht der 
nächsten Abberufung 
zugeordnet! 

 8. LKW-Lieferung: 26 to am 05.02. 
 9. LKW-Lieferung: 26 to am 05.02. � Damit ist die 3. Abberufung 

erfüllt worden. Für die 
Mehrmenge von 12 to gilt 
die gleiche Anmerkung wie 
bei Erfüllung der 2. 
Abberufung durch die 7. 
LKW-Lieferung. 

 
Eine Widmung einer Lieferung zu einer Abberufung durch den 
Auftragnehmer führt somit zu keiner anderen Zuordnung als oben 
dargestellt und ist daher nicht beachtlich. 
 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet die abberufenen Mengen ausschließlich 
an jene Straßenmeisterei zu liefern, die die Abberufung durchgeführt hat; 
nur an diese Straßenmeisterei kann mit schuldbefreiender Wirkung geliefert 
werden. Gelieferte „Übermengen“ offener Abberufungen gelten nicht als 
Vertragserfüllung offener Abberufungen bei anderen Straßenmeistereien. 
 
Der Auftraggeber ist aber bei Bedarf im Einzelfall berechtigt, einzelne 
Lieferungen innerhalb der Straßenmeistereien einer Bauabteilung 
umzuleiten (umzudirigieren). Wird vom Auftraggeber eine Lieferung, die für 
die Straßenmeisterei A vorgesehen war, zur Straßenmeisterei B umdirigiert, 
so wird diese Lieferung der am längsten offenen Abberufung der 
Straßenmeisterei A zugeordnet. 
  

 

C3.4 Abzüge aufgrund von Qualitätsmängeln: 

C3.4.1. Der Auftraggeber hat das Recht, die Qualität der Lieferungen 
jederzeit durch eine autorisierte Prüfanstalt untersuchen zu lassen. Die 
Prüfkosten trägt derjenige Vertragspartner, zu dessen Ungunsten die 
Untersuchung ausfällt. Bei Prüfergebnissen zu Ungunsten des 
Auftragnehmers werden diese Prüfkosten von den laufenden 
Teilrechnungen direkt in Abzug gebracht. 
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Die autorisierte Prüfanstalt muss für alle durchgeführten Arbeiten 
akkreditiert sein. 
 
Die Probenahme in den Straßenmeistereien erfolgt nach folgendem 
Ablauf: 
1. Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer vor Entleerung des 

LKWs telefonisch davon, dass eine Probeentnahme vorgesehen ist. 
Wenn der Auftragnehmer bei der Entnahme anwesend sein möchte, 
hat er die Kosten für die Stehzeit des LKWs zu tragen. 

2. Die Probeentnahme erfolgt in etwa nach der Hälfte des 
Einblasvorganges, der für die Probenahme unterbrochen werden 
muss. Direkt aus dem Befüllschlauch werden 3 verschließbare 
Probegefäße (Kübel mit Deckel) mit dem Probematerial befüllt. Alle 3 
Kübel werden mit einem Siegel-Klebeband verschlossen und mit 
folgenden Daten beschriftet: Straßenmeisterei, Probeentnahmedatum 
und –uhrzeit, Lieferscheinnummer.  

3. Es wird ein Probeentnahmeprotokoll (Muster wird vom Auftraggeber 
bereitgestellt) ausgefüllt und zumindest vom Vertreter der 
Straßenmeisterei, vom LKW-Fahrer und von allen weiteren 
anwesenden Personen unterschrieben.  
Auf dem Probeentnahmeprotokoll werden weiters die Daten der 
telefonischen Verständigung des Auftragnehmers (Punkt 1.) vermerkt. 
(Datum, Uhrzeit, Gesprächspartner, Anwesenheit gewünscht ja/nein).  

4. Eine Probe wird vom Auftraggeber an eine autorisierte Prüfanstalt zur 
Untersuchung übermittelt. Eine Probe wird dem LKW-Lenker als 
Rückstellprobe für den Auftragnehmer mitgegeben. Eine Probe 
verbleibt als Rückstellprobe in der Straßenmeisterei. 

5. Das ausgefüllte Probeentnahmeprotokoll wird dem Auftragnehmer am 
nächsten Werktag per Fax zur Kenntnisnahme übermittelt. 

 
Unabhängig von dem beschriebenen Probeentnahmevorgang hat der 
Auftraggeber das Recht, die Entladung des LKWs bei augenscheinlichen 
Qualitätsmängeln zu untersagen. In diesem Fall wird eine 
Fotodokumentation durchgeführt und der Auftragnehmer per FAX von der 
Nichtannahme der Lieferung informiert. Weiters ist die Nichtannahme auf 
dem Lieferschein zu vermerken.  
 

C3.4.2. Qualitätsmängel und Qualitätsabzüge: 
Wird durch eine Überprüfung gemäß Pkt C3.4.1. eine Qualitätsabweichung 
festgestellt, ist der Auftraggeber zu Preisabzügen ("Qualitätsabzüge") nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen berechtigt. Sonstige Ansprüche des 
Auftraggebers auf Grund der Lieferungen in minderer Qualität, 
insbesondere Schadenersatzansprüche, bleiben davon unberührt und 
können vom Auftraggeber daher zusätzlich zur Preisminderung in voller 
Höhe geltend gemacht werden.  

Als Soll-Werte für die Berechnung von Qualitätsabzügen werden die 
Angaben aus dem Formblatt Teil E herangezogen. Darüber hinaus werden 
Toleranzen, die produktbedingte Schwankungen berücksichtigen, 
angesetzt. Ergeben die Berechnungsformeln negative Werte, erfolgt kein 
Abzug. 
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Parameter Toleranz 
[T] 

Berechnungsformel für den 
prozentuellen Abzug [pA] 

Feuchtigkeitsgehalt [W] 0,1 % pA = (WP – WA – T) * 50 
Gehalt an NaCl 0,2% pA = (CA – CP – T) * 5  
Sulfatgehalt [S] 200 mg/kg pA = (SP – SA –T ) * 0,005 
Feinanteil [f] 2 % pA = (fP – fA – T) * 1 
Grobkornanteil [g] 2 % pA = (gP – gA – T) * 3 
Überkorn [x] 
xP = 100% - Durchgang 5,00mm 

2 % pA = (xP – T) * 5 

 
Index P: Wert aus der untersuchten Probe 
Index A: Wert aus dem Angebot (Formblatt E) 
 
Die prozentuellen Abzüge der einzelnen Parameter werden addiert. Der 
Qualitätsabzug wird prozentuell von den betroffenen Lieferungen (C3.4.3.) 
vorgenommen und ist mit 50 % des Wertes der jeweils betroffenen 
Liefermenge begrenzt. Abzüge wegen Lieferverzuges bleiben durch 
Qualitätsabzüge unberührt. Ergebnisse von Qualitätsprüfungen, die zu 
einem Abzug führen, gelten ab der untersuchten Lieferung für alle 
Lieferungen in alle Straßenmeistereien der NÖ Straßenbauabteilung 8. 

C3.4.3. Der Auftragnehmer hat die Möglichkeit, den Nachweis einer 
vertragsgemäßen oder einer gegenüber der zuletzt festgestellten Qualität 
verbesserten Qualität des gelieferten Produktes mittels Prüfzeugnis 
nachzuweisen. Die Probenentnahme hat durch eine akkreditierte 
Prüfanstalt zu erfolgen und das Entnahmedatum muss nach der 
vorangegangenen Probennahme des Auftraggebers liegen. Die bei dieser 
Probeentnahme ermittelten Prüfwerte gelten für alle Lieferungen in alle 
Straßenmeistereien der NÖ Straßenbauabteilung 8 ab dem Tag der 
Probennahme als Basis zur Abzugsberechnung. 
Sämtliche damit im Zusammenhang stehenden Kosten trägt der 
Auftragnehmer. 

C3.5 Gesamtabzüge: 

Ist der Auftraggeber zur Vornahme eines Abzuges sowohl wegen 
Lieferverzuges als auch zum Abzug wegen Qualitätsmängel berechtigt, ist der 
durch Addition zu berechnende Gesamtabzug mit 65 % begrenzt. 

C3.6 Preise: 

Die Einheitspreise gelten für die Winterlieferungen 2012/2013 gemäß Pkt. 
C3.2.2 und die Sommereinlagerung 2013 gemäß Pkt. C3.2.1, und zwar für alle 
Lieferstellen der NÖ Straßenbauabteilung X (lt. Lieferstellenverzeichnis Pkt. 
B2.2) als Festpreise. 
Einheitspreise im Sinne des Angebotes sind immer die Positionseinheitspreise 
(Teil D) unter Berücksichtigung eines eventuell gewährten Nachlasses.  
Der zu verrechnende Betrag ergibt sich aus der gelieferten Menge multipliziert 
mit dem festen Einheitspreis. 
Eine Preisanpassung erfolgt nur für Lieferungen auf Grund der Ausübung 
einer Verlängerungsoption durch den Auftraggeber gemäß Pkt. A1.19 und 
nach Maßgabe der dort betroffenen Preisanpassungsregelung.  
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C3.7 Vertragsbestandteile: 

o Angebot  

o Auftragsschreiben  

o Schriftliche Abberufungen, ausgestellt von der zu beliefernden 
Straßenmeisterei 

 

C3.8 Zahlungsziel: 

Das Zahlungsziel beträgt 60 Tage ab Eingang der Rechnung bei der 
belieferten Straßenmeisterei. Die Berechnung etwaiger Verzugszinsen ist 
detailliert und nachvollziehbar anzuführen. 

C3.9 Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Genehmigungen (z.B. 
Ausnahmegenehmigungen für Lieferungen an Sonn- und Feiertagen, usw.) 
zur Lieferung von Auftausalz zu erwirken und dem Auftraggeber auf 
Aufforderung nachzuweisen. 

C3.10 Für jede Lieferung ist ein Lieferschein über Menge und Produktbezeichnung 
dem Abnehmer vor der Entladung  vorzuzeigen. Weiters muss dem 
Lieferschein zu entnehmen sein, aus welchem Auslieferungslager der 
jeweilige LKW beladen wurde. Der Abnehmer bestätigt die Lieferung der 
Menge mit Name, Datum, Uhrzeit und Unterschrift. Lieferdatum ist immer das 
Datum der Entleerung des LKWs. 

C3.11 Änderung der Bezugsquellen oder der Salzart: 

Eine Änderung der Bezugsquellen, die Hinzuziehung weiterer Bezugsquellen 
oder eine Änderung der Salzart sind nur nach ausdrücklicher schriftlicher 
Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 
 

C3.12 Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass keine Verunreinigung des 
Auftausalzes durch Lagerung oder Transport erfolgt (z.B. entsprechende 
Reinigung der Silo LKW vor der Befüllung). Der Auftragnehmer trägt alle dem 
Auftraggeber durch eine derartige Verunreinigung entstandenen Kosten und 
Schäden. Der Auftraggeber ist berechtigt, diese von den jeweiligen 
Teilrechnungsbeträgen in Abzug zu bringen.  

C3.13 Weiters sind alle im Zuge der Vertragserfüllung verwendeten 
Auslieferungslager des Auftragnehmers (inkl. Lagerkapazität) dem 
Auftraggeber auf Verlangen bekannt zu geben. Der Auftraggeber hat das 
Recht (aber keine Verpflichtung), von diesen Auslieferungslagern oder 
sonstigen Auslieferungsorten Proben  des auszuliefernden Auftausalzes zu 
entnehmen und in analoger Anwendung der Regelungen von Pkt C3.4. zu 
prüfen. Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, bei etwaigen 
Qualitätsmängeln die Lieferungen aus dem beprobten 
Auslieferungslager/Auslieferungsort zu untersagen. Der Auftragnehmer hat 
neue oder zusätzliche Auslieferungslager oder -orte, die er zur 
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Vertragserfüllung zu verwenden beabsichtigt, dem Auftraggeber vorab 
schriftlich bekannt zu geben. 

C3.14 Der Auftraggeber behält sich vor, die Liefermenge auf geeichten 
Messeinrichtungen (Waagen) zu überprüfen. Im Falle, dass die tatsächliche 
Liefermenge die Menge lt. Lieferschein um mehr als 100kg unterschreitet, 
trägt die Kosten der Wiegung der Auftragnehmer. 

C3.15 Der Auftragnehmer hat jeweils nach Abschluss aller Lieferungen einzelner 
Abberufungen Rechnungen über die tatsächlich ausgelieferten Mengen an 
das Land Niederösterreich zuhanden der jeweils belieferten Straßenmeisterei 
zu legen. In diesen Rechnungen sind sämtliche Entgeltansprüche aus diesen 
Lieferungen geltend zu machen. Eine Nachverrechnung im Rahmen der 
Rechnungslegung für andere/spätere Lieferungen ist nicht zulässig. Das 
Legen periodischer Sammelrechnungen (z.B. alle 2 Wochen) kann mit dem 
Auftragnehmer nach Auftragserteilung vereinbart werden. 

C3.16 Der Auftragnehmer muss zum Zweck der Vertragsabwicklung unter der auf 
Seite 1 des Angebotes angegebenen Telefonnummer täglich (einschließlich 
Sonn- und Feiertage) zwischen 7:00h und 17:00h MEZ sowie unter der auf 
Seite 1 des Angebotes angegebenen Telefaxnummer rund um die Uhr 
erreichbar sein. Für die Funktionstüchtigkeit dieser Einrichtungen haftet der 
Auftragnehmer, Telefaxerklärungen gelten mit deren Versendung an den 
Auftragnehmer als an diesen zugestellt. 

C3.17 Ungeachtet obiger Bestimmungen haftet der Auftragnehmer nach Maßgabe 
der gesetzlichen Bestimmungen für sämtliche Schäden (einschließlich dem 
Auftraggeber entstehende Mehrkosten), die durch Lieferverzug, 
Minderlieferungen oder Lieferungen minderer Qualität verursacht werden. 
Hinsichtlich der Verzugsschäden haftet der Auftragnehmer jedoch nur, soweit 
diese Schäden über ein aus Anlass des jeweiligen Verzugs vom Auftraggeber 
geltend gemachtes Pönale hinausgehen.  

Klargestellt wird, dass sämtliche im Vertrag geregelten Pönalen oder 
Preisabzüge wegen Qualitätsmängeln verschuldensunabhängig anfallen.  

C3.18 Die Erstellung des Angebotes für in Österreich zu erbringende Leistungen 
sowie die Erbringungen dieser Leistungen im Auftragsfall hat unter 
Berücksichtigung der in Österreich geltenden arbeits- und sozialrechtlichen 
Vorschriften zu erfolgen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet diese bei der 
Durchführung des Auftrages einzuhalten. Diese Vorschriften werden bei der 
Wirtschaftskammer Niederösterreich bzw. Arbeiterkammer Niederösterreich 
zur Einsichtnahme bereitgehalten.  
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TEIL D      LEISTUNGSVERZEICHNIS 

 
 

 

LV-Pos. 1  Lieferung von Auftausalz entsprechend der 

Leistungsbeschreibung an die angeführten Lieferstellen als 

Nachlieferungen im Winter für die Winterperiode 2012/2013. 

 Liefermenge:  Einheitspreis:            Positionspreis: 

W ????? Tonnen *  Euro/t .................. Euro ..................... 

 
 

LV-Pos. 2  Lieferung von Auftausalz entsprechend der 

Leistungsbeschreibung an die angeführten Lieferstellen als 

Sommereinlagerung für das Jahr 2013. 

 Liefermenge:  Einheitspreis:            Positionspreis: 

W ??? Tonnen * Euro/t .................. Euro ..................... 

 
 

 

 

Gesamtsumme (LV-Pos. 1 bis 2) Euro ............................. 
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TEIL E  FORMBLATT FÜR DIE ZUSCHLAGSKRITERIEN LAUT PUNKT 
A1.18.2 

 
Kriterium Wert (vom 

Bieter 

auszufüllen) 

Einheit Erreichte 

Punkte 

Angebotspreis (inkl. Nachlass, exkl. UST)  EUR  

Feuchtigkeitsgehalt  M-%  

Gehalt an NaCl  M-%  

Sulfatgehalt  mg/kg  

Feinanteil (Durchgang 0,125 mm)  M-%  

Grobkornanteil (100% - Durchgang 3,15 mm)  M-%  

 

Die hier angegebenen Werte werden sowohl für die Punktevergabe in den 

Zuschlagskriterien verwendet als auch – unter Berücksichtigung der Toleranzen laut 

Punkt C3.4.2. – für die allfällige Berechnung von Qualitätsabzügen. 

 

 

 

 

 

Datum:     rechtsgültige Unterschrift(en): 
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TEIL F FORMBLATT  Bankgarantiebrief für das VADIUM der 
Auftausalzausschreibung 

 .................................................  
 .................................................  
(Kreditunternehmung) 

Betr.: Bankgarantie 
  ..............................................................   
 (Ort, Datum) 
An  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
(Ausschreibende Stelle) 

GARANTIEERKLÄRUNG 

Zur Sicherung der Ansprüche des Landes Niederösterreich für den Fall, dass der Bieter während der 

Zuschlagsfrist von seinem Angebot zurücktritt oder nach Ablauf der Angebotsfrist behebbare wesentliche Mängel 

trotz Aufforderung des Auftraggebers schuldhaft nicht behebt, übernehmen wir hiermit die Haftung gegenüber 

dem Land Niederösterreich bis zum Höchstbetrag von Euro .. ....................................................................  

(in Worten  .........................................................................................................................................  Euro). 

Wir verpflichten uns unwiderruflich jeden, im Rahmen dieser Haftung uns genannten Betrag ohne jedwede 

Einwendung und ohne Prüfung des zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses über erste Aufforderung binnen 

sechs Tagen nach Einlangen der von der eingangs genannten Dienststelle ergehenden schriftlichen 

Aufforderung, auf welcher deren Rundstempel abgedruckt und die Nummer ihres Kontos vermerkt ist, dieser 

Dienststelle zu bezahlen. 

Der angeforderte Betrag wird der sicherstellungsnehmenden Dienststelle unter Ausschluss jeder Barzahlung auf 

deren Konto überwiesen. 

Die Haftung gilt als rechtzeitig in Anspruch genommen, wenn die schriftliche Aufforderung spätestens am letzten 

Tag der Gültigkeit dieses Bankgarantiebriefes bei der Kreditunternehmung eingelangt ist. Diese schriftliche 

Aufforderung kann auch per Telefax erfolgen, wobei diesfalls das Original des Aufforderungsschreibens 

spätestens am letzten Tag der Gültigkeit dieses Bankgarantiebriefes per Post an uns abgesendet werden muss. 

Dieser Bankgarantiebrief verliert seine Gültigkeit am: .. ...............................................................................  

Wir erachten uns außer Obligo befindlich, falls die Haftung nicht längstens bis zu diesem Tage in Anspruch 

genommen sein sollte. 

Eine Rücksendung des ungültig gewordenen Bankgarantiebriefes ist nicht erforderlich. 
 
 

 (Bankmäßige Fertigung) 
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TEIL G FORMBLATT  Bankgarantiebrief für die KAUTION der 
Auftausalzausschreibung 

 .................................................  
 .................................................  
(Kreditunternehmung) 

Betr.: Bankgarantie 
  ..............................................................   
 (Ort, Datum) 
An  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
(Ausschreibende Stelle) 

GARANTIEERKLÄRUNG 

Die Firma  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

hat für das Land Niederösterreich, per Adresse Amt der NÖ Landesregierung, 

mit Auftrag vom ...................................................... Zahl  ............................................................................  

Leistungen über  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

(genaue Bezeichnung in Übereinstimmung mit dem Vertrag) 

mit einer Auftragssumme (einschließlich Umsatzsteuer) von Euro.. ............................................................  

(in Worten:  .........................................................................................................................................  Euro) 

übernommen. 

Zur Sicherung der Rechtsansprüche, welche dem Land Niederösterreich aus dem über diese Leistungen 

abgeschlossenen Vertrag erwachsen, übernehmen wir hiermit die Haftung gegenüber dem Land 

Niederösterreich bis zum Höchstbetrag von Euro .. .....................................................................................  

(in Worten  .........................................................................................................................................  Euro). 

Wir verpflichten uns unwiderruflich jeden, im Rahmen dieser Haftung uns genannten Betrag ohne jedwede 

Einwendung und ohne Prüfung des zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses über erste Aufforderung binnen 

sechs Tagen nach Einlangen der von der eingangs genannten Dienststelle ergehenden schriftlichen 

Aufforderung, auf welcher deren Rundstempel abgedruckt und die Nummer ihres Kontos vermerkt ist, dieser 

Dienststelle zu bezahlen. 

Der angeforderte Betrag wird der sicherstellungsnehmenden Dienststelle unter Ausschluss jeder Barzahlung auf 

deren Konto überwiesen. 

Die Haftung gilt als rechtzeitig in Anspruch genommen, wenn die schriftliche Aufforderung spätestens am letzten 

Tag der Gültigkeit dieses Bankgarantiebriefes bei der Kreditunternehmung eingelangt ist. Diese schriftliche 

Aufforderung kann auch per Telefax erfolgen, wobei diesfalls das Original des Aufforderungsschreibens 

spätestens am letzten Tag der Gültigkeit dieses Bankgarantiebriefes per Post an uns abgesendet werden muss. 

Dieser Bankgarantiebrief verliert seine Gültigkeit am: .. ...............................................................................  

Wir erachten uns außer Obligo befindlich, falls die Haftung nicht längstens bis zu diesem Tage in Anspruch 

genommen sein sollte. 

Eine Rücksendung des ungültig gewordenen Bankgarantiebriefes ist nicht erforderlich. 
 
 

 (Bankmäßige Fertigung) 
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ERKLÄRUNG DES BIETERS 

Der Bieter erklärt, 

dass er die Ausschreibungsunterlagen samt Beilagen bearbeitet hat und alle darin festgelegten Bestimmungen 
und Richtlinien ohne Einschränkung anerkennt; 

dass er über den Umfang der Leistungen sowie über den Umfang der Lieferungen sowie über die örtlichen 
Verhältnisse der Lieferbereiche durch Erkundungen an Ort und Stelle und über alle sonstigen 
preisbildenden Umstände, die für das Erstellen des Angebotes notwendig sind, sich eingehende Gewissheit 
verschafft hat; 

dass er sich über die Zufahrtsstrecken zu den Entladestellen und die Verkehrsverhältnisse im Sommer und im 
Winter, sowie über Fahrzeiten genau erkundigt hat. und über alle sonstigen preisbildenden Umstände, die 
für das Erstellen des Angebots notwendig sind, sich eingehende Gewissheit verschafft hat und diese dem 
Angebot zugrunde gelegt hat; 

dass er die Bestimmungen der Ausschreibung und die Angebots- und Vergabebedingungen kennt und bereit 
ist, die ausgeschriebenen Leistungen zu diesen Bestimmungen bzw. Bedingungen zu erbringen; 

dass er sich verpflichtet, bei der Durchführung des Auftrages in Österreich die geltenden arbeits- und 
sozialrechtlichen Vorschriften einzuhalten; 

dass er die Ausschreibungsunterlagen als ausreichend und klar und die Angebotsfrist als genügend für die 
ordnungsgemäße Erstellung des Angebotes befunden hat und die angebotenen Preise für ihn verbindlich 
sind; 

dass er die Ausschreibungsunterlagen einer vollständigen Prüfung unterzogen hat, diese für seine Kalkulation 
ausreichend waren und er deshalb die zu erbringenden Lieferungen und Leistungen sowie die damit 
verbundenen Kosten mit der erforderlichen Genauigkeit beurteilen konnte; 

dass Irrtümer sowie Fehleinschätzungen einen Teil des Unternehmerrisikos bilden und voll zu seinen Lasten 
gehen; 

dass er sich bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden erachtet; 

dass er die vertragsgemäße Erbringung der Leistung nicht von der Erteilung oder der Verlängerung von 
Beschäftigungsbewilligungen für ausländische Arbeitskräfte abhängig gemacht hat; 

dass er sich – auch für allfällige Subunternehmer – gemäß Ausländerbeschäftigungsgesetz 
(BGBl.Nr. 218/1975) verpflichtet, den Auftrag ohne unerlaubt beschäftigte Arbeitskräfte zu erfüllen; 

dass er die Leistungen, welche er an Subunternehmer weiterzugeben beabsichtigt, dem Auftraggeber 
bekanntgegeben hat; 

dass Subunternehmer vertraglich so gebunden werden, dass diese ihren Auftrag nicht zur Gänze weitergeben 
dürfen und dass die Weitergabe von Teilen eines solchen Auftrages nur nach Zustimmung des 
Auftraggebers zulässig ist; 

dass er dem Auftraggeber bei Verwendung von Leiharbeitskräften deren Anzahl sowie den in Frage 
kommenden Überlasser bekanntgegeben wird; 

dass er ausdrücklich damit einverstanden ist, dass sämtliche Daten des Angebotes für die Erstellung von 
Auftraggeberdatenbanken automationsunterstützt weiterverwendet werden können, wobei der Schutz des 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses gewährleistet bleibt; 

dass seinem Angebot nur seine eigenen Preisermittlungen zugrunde liegen, dass weder mit anderen Bietern für 
den Ausschreibenden nachteilige, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des Wettbewerbes 
verstoßende Abrede über Preisbildungen oder Ausfallsentschädigungen getroffen wurden, noch 
Preisbildungen oder Kartellabreden vorliegen; 

dass gegen ihn kein Konkursverfahren oder ein gerichtliches Ausgleichsverfahren eingeleitet oder die Eröffnung 
eines Konkursverfahrens mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen wurde; 

dass er sich nicht in Liquidation befindet oder seine gewerbliche Tätigkeit eingestellt hat; 

dass gegen ihn oder – sofern es sich um juristische Personen, handelsrechtliche Personengesellschaften, 
eingetragene Erwerbsgesellschaften oder Arbeitsgemeinschaften handelt, kein rechtskräftiges Urteil 
ergangen ist, das seine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt; 

dass er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit keine schwere Verfehlung, insbesondere gegen Bestimmungen 
des Arbeits- und Sozialrechts, begangen hat;  

dass er damit einverstanden ist, dass der Auftraggeber eine Auskunft aus der zentralen 
Verwaltungsstrafevidenz des Bundesministers für Finanzen gem § 28 b Ausländerbeschäftigungsgesetz 
(AuslBG), BgBl Nr. 218/1975 einholt. 
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dass er die Verpflichtung zur Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge oder der Steuern und Abgaben erfüllt 
hat; 

 

dass er über die entsprechende technische, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zur Erfüllung des 
Auftrages verfügt und über alle zur Auftragsdurchführung erforderlichen Befugnisse und Genehmigung 
verfügt; 

dass er zum Nachweis der Eignung gem. § 70 BVergG über Aufforderung die Nachweise gemäß den  
§§ 71, 72, 74 und 75 BVergG, angepasst an den Gegenstand des Auftrages, vorlegen wird 

 

 

Weiters nimmt der Bieter zur Kenntnis, 

dass er durch die Nichtvergebung von angebotenen Leistungen weder aus Anlass der Ausarbeitung des 
Angebotes, noch aus sonstigen Gründen irgendwelche Ansprüche an den Auftraggeber stellen kann. 

 

 

Der Bieter verpflichtet sich, die nachfolgenden Bestimmungen einzuhalten: 

Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den ausgeschriebenen Arbeiten dürfen nur mit Zustimmung der 
ausschreibenden Stelle bzw. des Auftraggebers durchgeführt werden. 

Der Auftragnehmer darf bei Durchführung des Auftrages arbeitsrechtliche, insbesondere lohnrechtliche 
Bestimmungen der für seinen Betrieb geltenden Kollektiverträge, Satzungen, Mindestlohntarife oder 
Heimarbeitstarife nicht verletzen. 

Bestehen für den Betrieb des Auftragnehmers keine Kollektivverträge, Satzungen, Mindestlohntarife oder 
Heimarbeitstarife, so sind den beteiligten Arbeitnehmern Löhne einschließlich Zulagen, eine Arbeitszeit und 
sonstige Arbeitsbedingungen zu gewähren, die für die einzelnen üblichen Bedingungen für Arbeitnehmer im 
gleichen Beruf oder im gleichen Gewerbe gewährt werden, die sich in ähnlichen Verhältnissen befinden. 

Die angeführten arbeitsrechtlichen Verpflichtungen sind im Falle der Übertragung von Teilen eines Auftrages an 
Subunternehmer auch von diesen sinngemäß zu erfüllen; der Auftragnehmer hat diese auf ihre 
Verpflichtungen hinzuweisen. 
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Erklärung 

1. Einzelunternehmung 
Der Bieter macht   ......................................................................................................................................................  
als Zahlstelle namhaft und ersucht unwiderruflich, die zur Zahlung fällig werdenden Forderungsbeträge auf 
seine Rechnung und Gefahr an diese zu überweisen. 

Der Bieter nimmt zur Kenntnis, dass eine getrennte Rechnungslegung und direkte Verrechnung von Teilen der 
Gesamtleistung durch Subunternehmer nicht zulässig ist. 

Grundlage für die Preisbildung ist der Tag der Angebotseröffnung. 

Mit der rechtsgültigen Fertigung und Abgabe des Angebotes nimmt der Bieter zur Kenntnis, dass sein Angebot 
verbindliche Vertragsgrundlage wird. 

 

 ...................................................................................... , den  ...................................................................................  

 

 

 ...................................................................................................................................................................................  
(Rechtsgültige Fertigung) 

2. Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
Die unterzeichneten Unternehmungen erklären, dass sie im Auftragsfall die gegenständlichen Lieferungen von 
Auftausalz als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden. Für alle wie immer gearteten Verpflichtungen aus dem 
gegenständlichen Auftrag und aus allen hiezu etwa ergehenden schriftlichen und mündlichen 
Nebenabmachungen haften sämtliche Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber als Auftraggeberin 
zur ungeteilten Hand (§891 ABGB). 

Die Nennung eines bevollmächtigten Vertreters der Arbeitsgemeinschaft erfolgt spätestens 30 Tage nach  
Zuschlagserteilung. 

Im Auftragsfall ist die Firma  ......................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  federführend. 

Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft macht  ....................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

als Zahlstelle namhaft und ersucht unwiderruflich, die zur Zahlung fällig werdenden Forderungsbeträge auf ihre 
Rechnung und Gefahr an diese zu überweisen. 

Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft nimmt zur Kenntnis, dass eine getrennte Rechnungslegung und direkte 
Verrechnung von Teilen der Gesamtleistung durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bzw. durch 
Subunternehmer nicht zulässig ist. 

Grundlage für die Preisbildung ist der Tag der Angebotseröffnung. 

Mit der rechtsgültigen Fertigung und Abgabe des Angebotes nimmt die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft zur 
Kenntnis, dass ihr Angebot verbindliche Vertragsgrundlage wird. 

 

 ...................................................................................... , den  ...................................................................................  

 

 

 ...................................................................................................................................................................................  
(Rechtsgültige Fertigung aller an der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft beteiligten Unternehmungen) 





Kostenaufstellung

l (m) b (m) h (m)

Aushub Schachtgraben 1,00 1,10 1,10 57,75

Aushub entsorgen 1,00 1,10 1,10 17,06

Schalung 1,00 1,10 1,10 109,49

Sauberkeitsschicht 1,00 1,10 0,10 15,00

Beton (C25/30) 1,00 1,10 1,10 200,00

(B7, Bewehrung: 50kg/m³)

Gitter (inkl. Rahmen) 1,00 0,60 - 310,00

SUMME: 709,30

l (m) b (m) h (m)

Asphalt schneiden 1,00 - - 25,62

Asphalt entsorgen 1,20 1,30 0,06 35,12

Aushub Schachtgraben 1,00 1,10 1,10 57,75

Aushub entsorgen 1,00 1,10 1,10 17,06

Sauberkeitsschicht 1,00 1,10 0,10 15,00

Schalung 1,00 1,10 1,10 109,49

Beton (C25/30) 1,00 1,10 0,10 200,00

(B7, Bewehrung: 50kg/m³)

1,00 1,10 1,10

Gitter (inkl. Rahmen) 310,00

Asphalt anarbeiten 1,00 0,10 0,06 5,19

SUMME: 775,23

NEUBAU

Projekt Salzförderung - Schacht für Förderschnecke 

EINBAU IN BESTAND

erstellt: Martin Neusiedl-Bauer 08.01.2013
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